Anhang 19

3. Teilfortschreibung des Regionalplans

der Region Donau-lller
Stand: 6. Dezember 2005

Teil B Fachliche Ziele und Grundsatze
Ziele und Grundsatze zur regionalen Raumnutzung

v Gewerbliche Wirtschaft

3.2 Gewinnung und Sicherung von Bodenschatzen
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3.2.1 G Die in der Region Donau-lller vorkommenden oberflachennahen
Bodenschatze wie Kies, Sand, Kalkstein, Mergelstein, Ton bzw.
Lehm und Bentonit sollen fir die Rohstoffversorgung unter
Berucksichtigung des Prinzips der Nachhaltigkeit gesichert und bei
Bedarf erschlossen werden.

Begrundung zu 3.2.1: Die Region Donau-lller verfigt tber umfangreiche Rohstoffressourcen
wie z.B. die Kiesvorkommen in den Flusstalern der Donau, lller, Mindel, Ginz und Rif3 sowie uber
ausgedehnte Kalkstein- und Mergelsteinvorkommen auf der Schwabischen Alb. Neben diesen
wichtigsten und wirtschaftlich bedeutendsten Bodenschétzen gibt es in der Region noch Vorkommen
von hochwertigen Quarzsanden im Bereich des Hochstral3, Ton- bzw. Lehmvorkommen im Bereich
sudlich der Donau und ein Bentonitvorkommen 6stlich von Thannhausen.

Gemal § 7 Abs. 2 und 4 des Raumordnungsgesetzes des Bundes (ROG 1998), § 11 Abs. 3 des
baden-wurttembergischen Landesplanungsgesetzes (LplG) vom 10.07.2003 (GBI, S. 385) sowie Art.
18 Abs. 3 des Bayerischen Landesplanungsgesetzes (BayLplG) vom 27.12.2004 (GVBI, S. 521) sind
in den Regionalplanen Bereiche fur den Abbau dieser oberflachennahen Rohstoffe zu sichern. Dabei
ist es nach § 2 Abs. 1 des ROG und den Vorgaben des Landesentwicklungsplans 2002 Baden-
Wirttemberg sowie des Landesentwicklungsprogrammes Bayern 2003 zufolge die Aufgabe der
Regionalplanung, den zukinftigen Abbau oberflachennaher Rohstoffe fiir den Gultigkeitszeitraum des
Regionalplans unter Bertcksichtigung des Prinzips der Nachhaltigkeit zu regeln. Dies ist in Form einer
Abwagung zwischen dem Bedarf an abbauwiirdigen Flachen (Okonomie) und der Schutzwiirdigkeit
von Umweltressourcen (Okologie) unter gleichzeitiger Beriicksichtigung der sozialen Gesichtspunkte
vorzunehmen.

Im Hinblick auf die Abgrenzung abbauwirdiger Gesteinsvorkommen, die im Rahmen eines regionalen
Rohstoffsicherungskonzeptes unter anderem nach Umweltgesichtspunkten geprift und im
Regionalplan gesichert werden mussen, sind verschiedene Ansatze denkbar. Bei der zuriickliegenden
Erarbeitung des Rohstoffsicherungskonzeptes als Grundlage fur die Vorrang- und
Vorbehaltsflachenausweisung im Regionalplan von 1987 wurden lediglich die Interessengebiete der
Rohstoffindustrie einer Prifung durch den Regionalverband unterzogen. Die aufRerhalb von
Interessengebieten liegenden Bereiche wurden nicht untersucht.

Inzwischen wurde aber zunehmend von Bedeutung, die bisher eventuell aufkommende Vermutung
auszuschlieen, dass in abbauwirdigen Bereichen aufRerhalb von Interessengebieten bzw. den
daraus entwickelten Rohstoffsicherungsflachen die Nutzungskonflikte eher akzeptiert werden kénnten
als innerhalb. Deshalb wurde eine differenzierte Prufung aller abbauwirdigen Vorkommen angestrebt.

Auch fur die Berucksichtigung des Prinzips der Nachhaltigkeit war die Prifung aller abbauwirdigen

Vorkommen eine Grundvoraussetzung. Da bei nicht erneuerbaren natirlichen Ressourcen eine
nachhaltige Nutzung im eigentlichen Sinne nicht mdglich war, musste auf einen méglichst sparsamen
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und haushalterischen Umgang mit den Bodenschatzen bei weitgehender Schonung der Ubrigen
Ressourcen hingewirkt werden. Dies war vor allem in einem friihen Planungsstadium auf regionaler
Ebene nur mit Hilfe eines flachendeckenden, die Betrachtung aller abbauwiirdigen Flachen
einbeziehenden Planungsansatzes unter Berilcksichtigung der Vorgaben der EU-Richtlinie
2001/42/EG Uber die Strategische Umweltpriifung (SUP-RL) zu verwirklichen. Hier bestand die
Méoglichkeit, die Abbaustandorte unter 6konomischen, ékologischen und sozialen Gesichtspunkten zu
optimieren und eine auch alternative Materialien einbeziehende Rohstoffbedarfsprognose zu
berucksichtigen, die bei Einzelprojekten bisher nicht zugrundegelegt werden konnte. Wie weiter unten
ausgefiihrt wird, ist der flichendeckende Planungsansatz auch eine wichtige Voraussetzung fir die
nach der SUP-RL zu definierenden Erheblichkeit der Umweltauswirkungen des Rohstoffabbaus.

Vor dem Hintergrund der Notwendigkeit eines flachendeckenden Ansatzes wurde die Geschaftsstelle
des Regionalverbandes vom Planungsausschuss und Planungsbeirat beauftragt, als Grundlage fir
den vorliegenden Teilabschnitt des Regionalplans eine flachendeckende Untersuchung zukiinftiger
Abbaugebiete unter Bericksichtigung der SUP-RL durchzufihren. Diese Untersuchung ist im
Umweltbericht als Grundlage der Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-lller zur Gewinnung
und Sicherung von Bodenschatzen einschlielllich zusammenfassender Erklarung dokumentiert und
von der Geschéftsstelle des Regionalverbandes zu beziehen.'

Im Hinblick auf die zu berlicksichtigenden 6konomischen und sozialen Gesichtspunkte wie z.B. die
Sicherung der gewachsenen Betriebsstandorte und Versorgungsstrukturen sowie den Erhalt der
Arbeitsplatze in den bestehenden Abbaubetrieben war es unabhangig vom flachendeckenden
Planungsansatz notwendig, die konkreten Abbauabsichten der Abbauunternehmer zu ermitteln, um sie
spater auch vor dem Hintergrund des beschriebenen Ansatzes beurteilen zu kénnen. Die
Interessengebiete wurden dem Regionalverband von den Industrieverbanden Steine und Erden in
Bayern und Baden-Wirttemberg oder von einzelnen Unternehmern, die nicht Mitglieder dieser
Verbande sind, gemeldet.

Dabei hat sich herausgestellt, dass die sudlich der Donau grof3flachig anstehenden Kiesvorkommen
eine besondere Rolle spielen. Handelt es sich z.B. bei den Kalkabbaustellen der Schwabischen Alb
um vergleichsweise wenige z.T. alte Steinbriiche mit angeschlossenen weiterverarbeitenden
Betrieben, wo in der Regel bereits auf Jahrzehnte ausgelegte hohe Investitionen getatigt worden sind,
so gibt es sudlich der Donau eine im Vergleich héhere Anzahl auch neuer Kiesabbaustellen bzw.
beabsichtigter Neuaufschlisse. Hier zeichnete sich ab, dass die Flachensicherung schwieriger wurde,
weil bei diesem Rohstoff der Flachenbedarf gréRer und die Konflikte mit anderen Raumnutzungen
starker waren. Da hier aber hinsichtlich der Standortfindung eine gréRere Flexibilitat besteht, war eine
differenzierte und von den Ubrigen Rohstoffen abweichende methodische Vorgehensweise
erforderlich.

Zur Sicherung der regionalen Kies- und Sandvorkommen wurde eine flachendeckende Bewertung
aller fiir den zukiinftigen Abbau positiven sowie negativen Belange durchgefiihrt und diese im Hinblick
auf die Abgrenzung zukinftiger Abbaugebiete untereinander bei Anwendung jeweils gleicher

Umweltbericht als Grundlage der Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-lller zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschatzen einschlieflich
zusammenfassender Erklarung nach Artikel 9 der EU-Richtlinie 2001/42/EG Uber die Strategische Umweltpriifung (SUP-RL), Regionalverband Donau-lller, Ulm,
2005
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Beurteilungsmalstabe abgewogen. Wie im Untersuchungsbericht im einzelnen dargelegt ist, wurden
dabei zunachst alle abbauwiirdigen Lagerstatten unter Berlicksichtigung von Kriterien wie Qualitat und
Méachtigkeit der Vorkommen sowie der Hohe der Uberdeckung mit Fremdmaterial flachendeckend
nach den Stufen | (hohe Abbauwirdigkeit) und Il (mittlere Abbauwirdigkeit) und Il (geringe
Abbauwirdigkeit) bewertet. Diese Aufgabe wurde zunachst gemeinsam vom damaligen Landesamt
fur Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wirttemberg, jetzt Regierungsprasidium Freiburg, vom
Bayerischen Geologischen Landesamt und von der Geschaftsstelle des Regionalverbandes
Ubernommen. Die Bewertungen wurden spater fir den baden-wirttembergischen Teil der Region
aufgrund von Erkundungsarbeiten des damaligen Landesamtes fiir Geologie, Rohstoffe und Bergbau,
Freiburg, konkretisiert.

Anschlielfend wurden alle den Kiesabbau ausschlieRenden Tabuflachen wie vor allem
Naturschutzgebiete, Wasserschutzgebiete und Bannwalder flachendeckend erfasst. AuRerdem
wurden alle Naturraumpotenziale, die von einem Rohstoffabbau zerstért bzw. nachhaltig beeintrachtigt
werden konnen, flachendeckend nach den Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch), Il (mittel) und Il (gering)
bewertet. Es handelt sich dabei um das Biotopschutzpotenzial, das Erholungspotenzial, das biotische
Ertragspotenzial (Landwirtschaft, Forstwirtschaft) und das Grundwasserdargebotspotenzial. Auch
diese Grundlagen wurden von der Geschaftsstelle des Regionalverbandes in enger Kooperation mit
den jeweils zustandigen Fachbehdérden erarbeitet.

Die genannten Bewertungskriterien weichen von den nach der SUP-RL zu prifenden Kriterien
bewusst ab. Der hier nicht genannte Standortfaktor ,Boden“ z.B. weist verschiedene
Betrachtungsmaoglichkeiten auf. Im Endeffekt werden jedoch alle vorstellbaren Prifaspekte auf die
Nutzung bezogen. Da es in diesem Zusammenhang aber ,die“ Nutzung nicht gibt, sondern nur
Einzelanspriiche, die sich in oft miteinander konkurrierenden Einzelnutzungen niederschlagen, wurde
das Kriterium ,Boden® in der Untersuchung als Teil der Naturraumpotenziale ,Biotope®,
.Landwirtschaft, ,Forstwirtschaft® und ,Grundwasser® (Schutzfunktion der Deckschichten) geprft.
Zum Zeitpunkt der Erarbeitung des Umweltberichts nach der SUP-RL standen Ubrigens keine
verwertbaren Bodenkarten des damaligen Landesamtes flir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-
Wiirttemberg sowie des Bayerischen Geologischen Landesamtes zur Verfigung (vgl. Umweltbericht,
S.9).

Bei der Bewertung der Schutzwirdigkeit des mit dem zukinftigen Kiesabbau in Konflikt stehenden
Biotoppotenzials wurden nicht nur die erfassten Biotope der Biotopkartierungen der Lander Baden-
Wirttemberg und Bayern einbezogen. Die Bewertung des Biotoppotenzials geht vielmehr auf eine
Biotopverbundkonzeption zurlick, die entsprechend § 2, Abs. 2 ROG speziell fur die vorliegende
Untersuchung entwickelt und umgesetzt worden ist.

Die Bewertung der Schutzwiirdigkeit von Erholungsgebieten bericksichtigt u.a. die entsprechenden
Vorgaben des Regionalplans von 1987 einschliefllich seiner Grundlagen sowie des
Waldfunktionsplans bzw. der Waldfunktionskartierung. Die Bewertung des biotischen
Ertragspotenzials orientierte sich u.a. an der landwirtschaftlichen Standortkarte, der 6kologischen
Standorteignungskartierung sowie den forstlichen Beitragen der beiden Forstdirektionen in Augsburg
und Tubingen. Fir die Bewertung des Grundwasserdargebotspotenzials wurden u.a. verschiedene
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Grundlagen der zustandigen Fachstellen in  Baden-Wirttemberg und Bayern  zur
Grundwasserergiebigkeit, Vorbelastung sowie der Schutzfunktion der Deckschichten zu einer
Gesamtaussage zusammengefasst. Die nach der Uberlagerung der Naturraumpotenzialkarten tber
die Karte der abbauwirdigen Kiesvorkommen verbleibenden restriktionsarmen abbauwlrdigen
Flachen wurden nun dem vorausgeschatzten Bedarf an Kiesabbauflachen gegenilibergestellt.

Bisher ergaben sich bei der Erstellung einer Prognose des zukiinftigen Bedarfs an Flachen fir den
Abbau von Kies u.a. deshalb Probleme, weil ein bedeutender Teil der Betriebe im Steine- und Erden-
Bereich aufgrund seiner tberwiegend mittelstandischen Struktur unterhalb der Abschneidegrenze der
amtlichen Statistik lag. Deshalb wurde ein betrachtliches Produktions- bzw. Verbrauchsvolumen von
der Statistik der Statistischen Landesamter nicht erfasst.

Die Prognose des zukinftigen Kiesbedarfs wird auflerdem durch die unterschiedlichen
Einschatzungen der baukonjunkturellen Entwicklung und durch die noch nicht abschlielend zu
beurteilenden Moglichkeiten der Substitution und des Recyclings erschwert. Substitution bedeutet den
Einsatz naturlicher Rohstoffe durch andere natirliche Rohstoffe oder durch verwertbare Abfélle,
Recycling bezeichnet die Wiederverwertung eines bereits verwendeten Stoffes nach technischen
Aufbereitungsmalinahmen.

Eine Verringerung des Verbrauches begrenzter mineralischer Rohstoffe durch Substitution ist nur
moglich, wenn im Zuge der Verknappung oder Verteuerung eines Rohstoffes entsprechende
Substitute in der Nahe zur Verfigung stehen. Dies kann zu einer Verlagerung der Rohstoffgewinnung
an andere Stellen oder auf andere Gesteinstypen — z.B. von Kies auf gebrochenes Hartgestein aus
den umfangreichen Kalksteinvorkommen auf der Schwabischen Alb — flihren. Die Substitution von mit
Kies hergestelltem Beton ist auch im Hochbau durch Stahl, Glas oder Holz zu erreichen, wobei die
Erfolgsaussichten einer aus Umweltgriinden gewlinschten Verschiebung der Marktanteile noch offen
sind.

In einer Studie des Bayerischen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Verkehr und Technologie Uber
.Rohstoffe in Bayern“ von 2002 wird ausgefiihrt, dass die Substitutionsquote aus Recycling-
Baustoffen mit ca. 5,8% (7,8 Mio. t bezogen auf die Rohstoffproduktion fiir den Bausektor von
135,3 Mio. t) relativ gering ist und die Gewinnung naturlicher mineralischer Rohstoffe auch kinftig
nicht in grélkerem Umfang ersetzen kann. Aus den Daten des Rohstoffberichts Baden-Wirttemberg
2002 ergibt sich fur den Zeitraum 1998 — 2000 eine Substitutionsquote von ca. 4% (ca. 4 Mio. t im
Jahr 1998 bezogen auf eine Baustoffproduktion aus mineralischen Rohstoffen von 94,7 Mio. t im Jahr
2000).

Fir die Ermittlung des Mengenbedarfs fir den Kiesabbau ist auch der Zeitraum, auf den die
Flachenausweisungen abgestellt werden sollen, von Bedeutung. Im Regionalplan Donau-lller von
1987 wurde von einem Planungszeitraum von 15 Jahren ausgegangen.

Auch aus der Sicht einer nachhaltigen Rohstoffsicherung soll im Hinblick auf die jeweilige

Berlicksichtigung aktueller 6kologischer und sozio6konomischer Vorgaben ein Planungszeitraum von
15 Jahren angestrebt werden, wobei den Interessen der Rohstoffindustrie an langeren
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Planungszeitraumen in Form einer regionalplanerischen Ausweisung von land- und
forstwirtschaftlichen Vorranggebieten nachgekommen werden kann. Auf konkrete weitergehende
Flachensicherungen sollte jedoch im Hinblick auf die mogliche Bericksichtigung spaterer
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Entwicklungen auf dem Bausektor verzichtet werden.

Im Hinblick auf die Ermittlung des zuklinftigen Rohstoffflachenbedarfs im Glltigkeitszeitraum des
fortzuschreibenden Regionalplankapitels zur Sicherung der oberflachennahen Rohstoffe wurden
bereits im Jahre 1998 die beiden fir die Region Donau-lller zustandigen Industrieverbande Steine-
und Erden in Baden-Wurttemberg und Bayern um Angabe der jahrlichen Férdermengen gebeten.
Wahrend der bayerische Industrieverband fiir den bayerischen Teil der Region eine
Jahresfordermenge an Kies von 5,5 Mio. t und eine Jahresabbauflache von ca. 41 ha angab, gab der
ISTE Baden-Wirttemberg eine in den Jahren 1993 — 1998 durchschnittliche Produktion von Sand und
Kies von ca. 4,5 Mio. t/Jahr an. Der Rohstoffbericht Baden-Wirttemberg 2002 geht im baden-
wirttembergischen Teil der Region Donau-lller jedoch von einem Anstieg von etwa 6,0 Mio. t im Jahre
1992 auf etwa 6,2 Mio. t im Jahre 2000 aus mit der Einschrankung, dass bei Vorliegen vollstandiger
Informationen wahrscheinlich ein leichter Riickgang der Férdermengen zu verbuchen ware.

Fir die Beurteilung dieser divergierenden Férdermengen und Abbauflachen kann das Ergebnis der
bereits erwahnten Studie des Bayerischen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Verkehr und Technologie
Uber ,Rohstoffe in Bayern“ herangezogen werden. Von 2000 — 2010 wird darin ein Bedarf an
Primarrohstoffen in Bayern von 150,3 bis 163,3 Mio. t/a prognostiziert. Das entspricht einer Steigerung
von 8,6% in 10 Jahren. Dabei ist eine prognostische Steigerung des Verbrauchs an Recycling-
Baustoffen von 7,8 Mio. t auf 13 Mio. t bzw. eine Steigerung der Substitutionsquote aus Recycling-
Baustoffen im Prognosezeitraum von bisher 5,8% auf 8,8% berucksichtigt. Wenn man davon ausgeht,
dass zwei Drittel der Primarrohstoffe Kiese sind, dann ergibt sich ein jahrlicher Kiesbedarf fir
Gesamtbayern von 100 — 110 Mio. t. Im Jahre 1980 lag die Gesamtférderung von Kies und Sand in
Bayern bei ca. 85 Mio. t jahrlich. Davon sind damals auf den bayerischen Teil der Region ein Bedarf
von 3,6 Mio. t/Jahr bzw. 30 ha/Jahr entfallen.

Legt man den oben genannten Wert der Kies- und Sandprognose fir 2010 von 110 Mio. t/a auf den
bayerischen Teil der Region um, so erhalt man einen Bedarf von 4,7 Mio. t/a. Dieser Wert liegt zwar
unter der vom Bayerischen Industrieverband Steine und Erden (ISTE) angegebenen
Jahresfordermenge an Kies und Sand von 5,5 Mio. t/a, entspricht aber — ausgehend vom Verhaltnis
t/ha der Bedarfsprognose von 1980 — etwa dem vom Bayerischen ISTE prognostizierten
Flachenbedarf fiir den bayerischen Teil der Region von 40 ha pro Jahr.

Vor dem Hintergrund des im derzeit gliltigen Regionalplan von 1987 zugrundegelegten Verhaltnisses
der Bedarfszahlen im bayerischen und baden-wirttembergischen Teil der Region sowie der aktuellen
bayerischen Prognose ist basierend auf der angegebenen Férdermenge des mit den Abbaufirmen eng
zusammenarbeitenden ISTE Baden-Wirttemberg ein zukinftiger Bedarf an Kies und Sand flr den
baden-wirttembergischen Teil der Region von ca. 4,5 Mio. t/Jahr bzw. ein davon abgeleiteter
jahrlicher Flachenbedarf von ca. 38 ha als realistisch anzusehen.
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Bezogen auf einen Giltigkeitszeitraum von 15 Jahren ergab sich unter Berlcksichtigung einer
prognostizierten Steigerung der Substitutions- und Recyclingquote flir den bayerischen Teil der
Region ein Bedarf fir Kies und Sand von 615 ha, flir den baden-wirttembergischen Teil der Region
von 555 ha und fiir die gesamte Region von 1.170 ha. Nach der Erhéhung zur Abfederung eventueller
privatrechtlicher Probleme sollten ca. 2.000 ha gesichert werden, was einer Sicherung von 2 x 15
Jahren entspricht.

Unter der Voraussetzung, dass die Flachen aller It. Umweltbericht zu schiitzenden
Naturraumpotenziale gleich gewichtet werden, ergab sich nach Uberlagerung der Tabuflachen und
aller mit I, 1l und lll, d.h. hoch bis gering bewerteten Flachen der Naturraumpotenziale Uber die
abbauwirdigen Flachen kein dem prognostizierten Bedarf entsprechendes Ergebnis. Erst nach
Verzicht auf die Wertstufe Il aller Naturraumpotenziale wurde ein im Hinblick auf die bedarfsgerechte
Rohstoffsicherung ausreichender Abwagungsspielraum erreicht. Vor diesem Hintergrund wurde die
Beurteilung der Interessengebiete moglich. War ein Interessengebiet mit einer restriktionsarmen
Flache identisch, dann war dort ein Abbau aus Sicht der vorliegenden Studie sinnvoll.

Da jedoch das Ergebnis der Uberlagerung der restriktionsarmen Flachen und der Interessengebiete
nicht zur Abdeckung des prognostizierten Flachenbedarfs flir den Glltigkeitszeitraum des
fortzuschreibenden Regionalplankapitels flihrte, bestand zunachst die Méglichkeit, auf die aufierhalb
der Interessengebiete gelegenen restriktionsarmen abbauwtrdigen Flachen zuriickzugreifen, die im
Anschluss an bestehende Abbauflachen lagen. Dort bestand jedoch von Seiten der Abbauindustrie
kein direkter Bedarf, denn die Meldung der Interessengebiete der Rohstoffindustrie erfolgte in den
meisten Fallen auch vor dem Hintergrund bereits getatigter Grundstickskaufe und mdoglicher
Pachtvertrage in Kombination mit bestehenden Verarbeitungsanlagen. Vor diesem Hintergrund wurde
der 6konomische Aspekt im Bereich der Interessengebiete starker gewichtet, d.h. es wurde jetzt
lediglich die hochste Schutzwiirdigkeitsstufe der Naturraumpotenziale berlicksichtigt. Unter dieser
Voraussetzung war die Abdeckung der Bedarfsvorgaben fir Kies und Sand mit tGber 2.000 ha
innerhalb der Interessengebiete sowie eine starkere Berlicksichtigung der bei einer nachhaltigen
Planung erforderlichen Einbeziehung der sozialen Gesichtspunkte méglich.

Neben den Kiesen und Sanden sind in der Region noch weitere Rohstoffe zu sichern. Es handelt sich
dabei u.a. um Kalksteine mit kombinierter Nutzungsmdoglichkeit als Natursteine oder Hochreine
Kalksteine fir Weil- und Branntkalke sowie um Zementrohstoffe, Ziegeleirohstoffe und um Bentonit,
eine hochwertige Tonsubstanz. Vor dem Hintergrund der fiir den Abbau dieser Vorkommen
spezifischen vom Kiesabbau abweichenden Voraussetzungen ist hier die Anwendung der Methodik
zur Sicherung der Kiesvorkommen nicht sinnvoll. Hier konnten jedoch die oben erwahnte
Lagerstattenpotenzialbewertung und die bewerteten Naturraumpotenziale zur Einzelbeurteilung der
entsprechenden Interessengebiete der Rohstoffindustrie herangezogen werden.
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Im Hinblick auf die Erarbeitung der Rohstoffbedarfsprognose flir Naturstein, Zement und Hochreine
Kalksteine gab der Industrieverband Steine und Erden Baden-Wirttemberg auf Anfrage der
Geschaftsstelle des Regionalverbandes von 1998 folgende Férdermengen an:

Naturstein: ca. 1,2 Mio. t/Jahr
Zementrohstoff: ca. 1,7 Mio. t/Jahr
Hochreine Kalksteine  ca. 3,4 Mio. t/Jahr

Die Angaben fiir Naturstein, Zementstoff und Hochreine Kalksteine sind aufgrund der
unterschiedlichen Abbaumachtigkeiten, die in der Regel sehr stark von denjenigen des Kiesabbaus
abweichen, nur schwer auf die Flache zu Ubertragen. Auch darin liegt die Nichtanwendbarkeit der fir
Kiesvorkommen angewandten Methodik zur Beurteilung und Sicherung des Massenrohstoffes
Kalkstein begriindet. Das Gleiche gilt fiir die hier ebenfalls zu sichernden Ziegelrohstoffe. Die auf die
Jahre 1992 — 2000 zuriickgehenden Angaben Uber die Férdermengen an Kalkstein (inkl. Hochreine
Kalksteine) im Rohstoffbericht Baden-Wirttemberg 2002 liegen — soweit dies aus der entsprechenden
Abbildung zu erkennen ist — etwas niedriger als die vom ISTE angegebene Férdermenge fiir Kalk. Zur
regionalplanerischen Sicherung wurden zunadchst ca. 300 ha fir den Abbau von Kalkstein und
Mergelstein, ca. 560 ha fir den Abbau von Ton bzw. Lehm und ca. 30 ha fir den Abbau von Bentonit
vorgeschlagen.

Nach seiner Fertigstellung wurde der Umweltbericht mit Vertretern der betroffenen Landkreise, der
Kommunen, den Industrieverbanden Steine und Erden in Bayern und Baden-Wirttemberg sowie allen
Abbauunternehmern in zum Teil sehr umfangreichen und zeitintensiven Gesprachsrunden eroértert.
Dabei fuhrten die jeweils zugrundegelegten Planungsansatze bereits zu einer weitgehenden
Akzeptanz des Planungsergebnisses.

Bei der Auswertung der im Rahmen des daran anschlieRenden Beteiligungsverfahrens nach Artikel 20
Absatz 1 und 2 des Staatsvertrages abgegebenen Stellungnahmen wurden aber grundsatzliche
Probleme im Zusammenhang mit dem methodischen Vorgehen und der Abdeckung des
prognostizierten Rohstoffflachenbedarfs erkennbar (vgl. Anhang 1 — 3 und 12 des Umweltberichts
einschliellich zusammenfassender Erklarung).

Der Industrieverband Steine und Erden Baden-Wirttemberg (ISTE BW) kritisierte, dass die
Wasserschutzgebiete aller drei Schutzzonen | bis Ill tabuisiert wurden. Nach Auffassung des
Industrieverbandes sei jedoch die Tabuisierung der Wasserschutzgebietszonen I, 1IIA und 1lIB in
Baden-Wirttemberg unublich. Tatsachlich sei It. ISTE BW ein Abbau in der Zone IlIA und B im
Einzelfall moglich.

Lt. Landesamt fir Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-Wirttemberg bedarf es aber fiir die
Genehmigung eines Abbaus in der Zone Il eines Wasserschutzgebietes umfangreicher
hydrogeologischer Untersuchungen. Zudem machte es bei dem in der Region Donau-lller
zugrundegelegten flachendeckenden Planungsansatz keinen Sinn, von vornherein auf gewisse
Schutzzonen zu verzichten. Mit dem flachendeckenden Planungsansatz konnte vielmehr der Beweis
daflir erbracht werden, dass auRerhalb von Wasserschutzgebieten aller Schutzzonen ausreichende,
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restriktionsarme Abbauflachen innerhalb von Interessengebieten der Rohstoffindustrie vorgeschlagen
werden kénnen.

Der Bayerische Industrieverband Steine und Erden hat das methodische Vorgehen grundsatzlich
kritisiert. Diese Kritik wurde auch unter anderem in einem Schreiben des Bayerischen
Industrieverbandes Steine und Erden an das Bayerische Wirtschaftsministerium sowie in einem
umfangreichen Statement Gber den Umweltbericht zur Strategischen Umweltpriifung vertreten. Dazu
hat die Geschaftsstelle ausfiihrlich Stellung genommen. Daraufthin hat das Bayerische
Wirtschaftsministerium in einem Schreiben vom 10. Dezember 2004 an den Regionalverband die
rechtliche Unbedenklichkeit der planerischen Vorgehensweise bestatigt (vgl. auch Anhang 4 — 6 des
Umweltberichts einschlieBlich zusammenfassender Erklarung).

Bereits im Rahmen der Vorabstimmungen wurde Ubrigens die Abwagung unter Berlcksichtigung des
Umweltberichts sowie der Stellungnahmen der Landkreise und Gemeinden durchgefiihrt. Damit wurde
damals bereits deutlich, dass der Umweltbericht lediglich ein Instrumentarium darstellt, um Konflikte
aufzuzeigen, d.h. der Umweltbericht der Strategischen Umweltprifung ist nur ein von mehreren
Abwagungsbelangen.

Wurden bei einem Interessengebiet laut Umweltbericht keine gravierenden Konflikte festgestellt und
das Interessengebiet von der Gemeinde und von dem betreffenden Landratsamt beflirwortet, wurde
die Ausweisung eines Vorranggebietes vorgeschlagen. War die betreffende Gemeinde oder der
betreffende Landkreis gegen einen Abbau und ergab der Umweltbericht keine gravierenden Konflikte,
so wurde kein Vorbehaltsgebiet vorgeschlagen. Waren das Konfliktpotenzial laut Umweltbericht hoch
oder beide Trager offentlicher Belange gegen einen Abbau, wurde kein Vorranggebiet oder
Vorbehaltsgebiet vorgeschlagen. Bei der Auswertung der Stellungnahmen zur Teilfortschreibung nach
Art. 20 Absatz 1 und 2 des Staatsvertrages ist ahnlich verfahren worden, da das Prinzip in den
Vorabstimmungen grundsatzlich akzeptiert wurde.

Vor allem bei der Anhérung nach Artikel 20 Absatz 2 des Staatsvertrages wurde allerdings die
Enttauschung der Umweltverbande iber das vom Umweltbericht abweichende Ergebnis offensichtlich.
Die Umweltverbande neigten dazu, das Planungsergebnis an der Ideallésung des Umweltberichts zu
messen und dabei das nach Bericksichtigung der Stellungnahmen der Planungstrager tatsachlich
Mogliche in Frage zu stellen. Das derzeit Mogliche ist im Vergleich zum Idealzustand vielleicht nicht
optimal, im Vergleich zu den durch die Vorrang- und Vorbehaltsgebietsausweisungen verursachten
Umweltbelastungen im Regionalplan von 1987 aber erheblich besser.

Die Industrieverbande Steine und Erden Baden-Wirttemberg und Bayern waren bereits im Rahmen
der Beteiligung der Planungstrager nach Artikel 20 Absatz 1 des Staatsvertrages mit der
Rohstoffbilanz nicht einverstanden. Auch die Regierung von Schwaben hat zunachst diesbeziigliche
Bedenken angemeldet. Bei einer daraufhin anberaumten Besprechung mit Vertretern des Bayerischen
Wirtschaftsministeriums, des Bayerischen Umweltministeriums, der Regierung von Schwaben und des
Regionalverbands Donau-lller wurde einvernehmlich festgestellt, dass der Entwurf von 2003 sogar
den Bedarf von zwei mal finfzehn Jahren abdeckt. Die Prognose wurde als nachvollziehbar
angesehen und akzeptiert. Auch laut Stellungnahme des Wirtschaftsministeriums Baden-Wurttemberg
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wurde die Prognose und die Bilanz akzeptiert. AnschlieBend wurde auch in einem Schreiben des
Industrieverbandes Steine und Erden Baden-Wirttemberg fir die meisten der Steine- und
Erdenbetriebe eine akzeptable Rohstoffsicherung als gegeben angesehen.

Die gesamtplanerische Abwagung auch unter Einbeziehung der insgesamt 365 Stellungnahmen aller
Planungstrager, die der Regionalverband im Rahmen des Beteiligungsverfahrens nach Artikel 20
Absatz 1 und 2 des Staatsvertrages erhalten hat, sind — wie bereits oben erwahnt — im Umweltbericht
zum Entwurf der Teilfortschreibung des Regionalplans Donau-lller zur nachhaltigen Gewinnung und
Sicherung von Bodenschatzen einschliellich zusammenfassender Erklarung nach Artikel 9 der EU-
Richtlinie 2001/42/EG Uber die Strategische Umweltprifung (SUP-RL) dokumentiert. Als Ergebnis ist
folgendes zusammenzufassen:

In der vorliegenden Teilfortschreibung werden ca. 1.900 ha fir den Abbau von Kies und Sand
ausgewiesen. Im Regionalplan von 1987 waren es ca. 1760 ha. Berlicksichtigt man — da sich nicht in
allen Vorbehaltsgebieten die Rohstoffversorgung gegeniiber anderen Belangen in der Abwagung
durchsetzen kann — lediglich ein Drittel der aktuell vorgeschlagenen Vorbehaltsgebiete, so werden in
der Teilfortschreibung fiir den Abbau von Kies und Sand ca. 1.440 ha vorgehalten. Unter zusatzlicher
Berlcksichtigung der bereits in den vorgeschlagenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten abgebauten
sowie der aulerhalb dieser Gebiete genehmigten und noch nicht abgebauten Gebiete werden ca.
2005 ha an Kies- und Sandflachen vorgehalten. Aufierdem werden inzwischen ca. 340 ha fir den
Abbau von Kalkstein und Mergelstein, ca. 560 ha fir den Abbau von Ton bzw. Lehm und ca. 30 ha fir
den Abbau von Bentonit ausgewiesen.

Im Umweltbericht wurde die Optimierung zwischen positivem und negativem Planungsansatz unter
Berlcksichtigung einer auch alternative Materialien einbeziehenden Rohstoffbedarfsprognose
durchgefiihrt. Daraus ergab sich die Schitzbarkeit der Tabuflachen sowie aller bewerteten
Naturraumpotenzialflachen der hochsten Schutzwirdigkeitsstufe und daraus folgend die Mdéglichkeit,
die nach der SUP-RL zu prifende Erheblichkeit der Umweltauswirkungen aus regionaler Sicht als
Inanspruchnahme solcher Flachen zu definieren.

Mit der vom Regionalverband zugrundegelegten ,strategischen® Vorgehensweise wurde so neben der
optimalen Standortfindung auch die Mdglichkeit geschaffen, die geplanten Inanspruchnahmen bislang
nicht beanspruchter Naturraumpotenzialflachen im raumlichen Zusammenhang zu bilanzieren und
damit flachendeckend bzw. lliickenlos zu beurteilen. Wie auch im Vergleich zu den nachtraglich
gepruften  Beeintrachtigungen durch die entsprechenden, ohne SUP durchgefiihrten
Flachensicherungen im Regionalplan von 1987 dokumentiert, wurde bei Inanspruchnahme der It.
Umweltbericht eigentlich schitzbaren Tabuflachen und Naturraumpotenzialflachen der hdéchsten
Schutzwirdigkeitsstufe, also unter Berlicksichtigung der erheblichen Umweltauswirkungen fir die
aktuelle Sicherung der oberflachennahen Rohstoffe in der Region eine insgesamt glnstigere
Gesamtbelastung erreicht.

Die Bilanz in der Tabelle 13 des Umweltberichts einschlieRlich zusammenfassender Erklarung ergibt -

bezogen auf die Gesamtflache der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete - fiir die Tabuflachen und fir die
Naturraumpotenziale Biotope und Grundwasser eine im Vergleich zu 1987 erhebliche Verbesserung,
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fur das Erholungspotenzial und das Forstwirtschaftspotenzial nur geringfiigige Veranderungen und fir
das Landwirtschaftspotenzial eine Verschlechterung von ca. 18 auf 24%. Der Grund fur die
unginstigere Belastung des Landwirtschaftspotenzials im aktuellen Teilfortschreibungsentwurf liegt u.a.
im Abwagungsmodus, der etliche Kompromisse bei der Ausweisung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten zu Lasten des Landwirtschaftspotenzials voraussetzte.

Als weiterer Grund ist anzufiihren, dass sich bei der Abgrenzung von Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten trotz flachendeckender Abwagung und Findung optimaler Abbaustandorte bereits
im Verlauf der Vorabstimmungen eine ausschlieRliche Orientierung an den Interessengebieten der
Rohstoffindustrie durchsetzte. Die Berlicksichtigung der Interessengebiete war vor dem Hintergrund
der neben der Einbeziehung der 6kologischen und 6konomischen Belange des Rohstoffabbaus im
Rahmen einer nachhaltigen Rohstoffsicherungsplanung ebenfalls zu berticksichtigenden sozialen
Belange auch sinnvoll. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die Sicherung restriktionsarmer
abbauwirdiger Flachen abseits bestehender Abbaustellen und der verarbeitenden Betriebe bzw.
aullerhalb der Interessengebiete, wo noch keine Grundstlickskaufe und Pachtvertrage abgeschlossen
werden konnten, fir die Rohstoffindustrie unwirtschaftlich sein kann. In der Folge kdnnte es eventuell
zu Betriebsstilllegungen und damit neben 6konomischen auch zu sozialen Problemen, d.h. zum
Verlust von Arbeitsplatzen, kommen.

Die Beriicksichtigung des dkonomischen und sozialen Aspektes einer nachhaltigen Planung kénnte
aber vor dem Hintergrund der Ergebnisse des vorliegenden Umweltberichts zum Teil auch in den hier
identifizierten restriktionsarmen abbauwirdigen Flachen im engeren Umfeld der vorhandenen
Abbaustellen und der verarbeitenden Betriebe aulierhalb der Interessengebiete in Betracht gezogen
werden. Damit wirde sich nicht nur die Bilanz der erheblichen Umweltauswirkungen noch glinstiger
darstellen, vielmehr ergabe sich daraus auch ein Vorteil flir die Rohstoffwirtschaft. Der
Grundstuckserwerb durch die Rohstoffindustrie unter Berilcksichtigung der Ergebnisse der
flachendeckend angelegten Rohstoffsicherungsplanung nach der SUP-RL kann der Rohstoffindustrie
Fehlinvestitionen in den nicht als Vorrang- oder Vorbehaltsgebiet gesicherten Interessengebieten
ersparen. Dies sollte dazu ermutigen, sich im Rahmen der nachsten Fortschreibung des
Regionalplans bei der Abgrenzung von Vorrang- und Vorbehaltsgebieten in begriindeten Fallen von
den Interessengebieten der Rohstoffindustrie zu I6sen.

Grundsatzlich hat sich mit dem in der oben genannten Tabelle dokumentierten Ergebnis nicht nur der
Okologische, sondern auch der 6konomische und soziale Aspekt einer nachhaltigen Planung im
Vergleich zu den entsprechenden Ergebnissen des Regionalplans von 1987 verbessert. Inzwischen
ist die insgesamt ausgewiesene Flache der Abbaugebiete gréfker und es nahm auch die Anzahl der
Flachen zu. Damit wurde - soweit dies auf regionalplanerischer Ebene moglich ist - die
Wahrscheinlichkeit von Betriebsstillegungen und die damit verbundene Gefahr des Verlusts von
Arbeitsplatzen verringert.

In der Region befindet sich neben den genannten Rohstoffen noch das Vorkommen der
»Grimmelfinger Graupensande®. Dieser hochwertige oberflachennah vorkommende Quarzsand kommt
in der Region nur im Bereich des Hochstral® zwischen Ulm und Ehingen im baden-wrttembergischen
Teil der Region vor. Der Abbau dieses Sandes erfolgt im Gegensatz zu den anderen in der Region
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vorkommenden oberflachennahen Rohstoffen aufgrund bergrechtlicher Genehmigungen. Obwohl im
Regionalplan von 1987 fir dieses Vorkommen ausreichend Vorrangflachen ausgewiesen worden
sind, wurden dort zunehmend Abbauflachen auRerhalb von Vorrang- und Vorbehaltsflachen und vom
damaligen Landesbergamt, dann Teil des Landesamtes flir Geologie, Rohstoffe und Bergbau,
Freiburg, und inzwischen Regierungsprasidium Freiburg, genehmigt. Deshalb wurde die
Geschaftsstelle vom Planungsausschuss und Planungsbeirat des Regionalverbandes und von allen
vom Quarzsandabbau in der Region Donau-lller betroffenen Gemeinden und Fachbehérden
beauftragt, als vorgezogenen Teil des fiir alle Lagerstatten der Region fortzuschreibenden
Regionalplankapitels eine flachendeckende Untersuchung =zukiinftiger Abbaustandorte unter
Einbeziehung einer SUP im Bereich des gesamten Quarzsandvorkommens durchzufiuhren. Die
bereits flr verbindlich erklarten Vorrang- und Vorbehaltsbereiche fiir den Abbau von Grimmelfinger
Graupensanden werden in der Karte zu dieser Teilfortschreibung dargestellt und gehen in die hier zu
berucksichtigende Rohstoffbilanz mit ein.

3.2.2 Z  Zur Deckung des Bedarfs an oberflachennahen Rohstoffen werden
in der Region Donau-lller Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
ausgewiesen.

Z Die Vorranggebiete sind fur die Gewinnung der oberflachennahen
Rohstoffe vorgesehen. Andere raumbedeutsame Nutzungen sind in
diesen Gebieten ausgeschlossen, soweit sie mit dem Abbau nicht
vereinbar sind.

Z In den Vorbehaltsgebieten kommt der Rohstoffgewinnung bei
raumbedeutsamen Planungen und Malnahmen ein besonderes
Gewicht zu.

Z Lage und Abgrenzung der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete
bestimmen sich nach der fortgeschriebenen Karte 2 ,Siedlung und
Versorgung®, die Bestandteil des Regionalplans ist.

Z  Zur Deckung des regionalen, und soweit erforderlich, Uberregionalen
Bedarfs an Rohstoffen werden die nachfolgenden Vorrang- und
Vorbehaltsgebiete festgelegt. Der grofiraumige Abbau von
Rohstoffen soll sich auf diese Gebiete konzentrieren.

Z  Die ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ersetzen die im

bisherigen Regionalplan enthaltenen Vorrang- und
Vorbehaltsbereiche bzw. -flachen.
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Begrindung zu 3.2.2: Bei den It. Landesentwicklungsplan Baden-Wirttemberg und dem
Entwurf des Landesentwicklungsprogramms Bayern sowie dem Rohstoffsicherungskonzept des
Landes Baden-Wirttemberg in den Regionalplanen auszuweisenden Flachen fir den Abbau
oberflachennaher Rohstoffe sollen entsprechend § 7 Abs. 4 ROG Vorranggebiete und Gebiete, die fir
die langfristige Sicherung oberflachenaher Rohstoffvorkommen und ggf. zugleich fiir andere
Raumnutzungsanspriche freizuhalten sind (Vorbehaltsgebiete), ausgewiesen werden.

Als Vorranggebiete sind Bereiche mit Rohstoffvorkommen auszuweisen, in denen aus
regionalplanerischer Sicht bei raumbedeutsamen Planungen und Mallnahmen der Gewinnung von
Bodenschatzen der Vorrang eingeraumt werden soll. Innerhalb eines Vorrangbereiches wird fur die
Maflinahmen zur Gewinnung von Rohstoffen in der Regel die Durchfiihrung von Raumordnungsverfahren
nicht erforderlich sein.

Als Vorbehaltsgebiete sind Bereiche mit Rohstoffvorkommen auszuweisen, in denen aus
regionalplanerischer Sicht unter Abwagung mit konkurrierenden Nutzungsanspriichen der Gewinnung
von Bodenschéatzen ein besonderes Gewicht beizumessen ist. Flir Mallhahmen zur Gewinnung von
Bodenschatzen in einem Vorbehaltsgebiet ist in der Regel die Durchfiihrung eines
Raumordnungsverfahrens erforderlich.

Die vorlaufige Entscheidung der Geschaftsstelle fiir die Ausweisung eines Vorrang- oder
Vorbehaltsgebietes kam jeweils zustande aufgrund der Bericksichtigung des gesamtplanerischen
Abwagungsvorschlages im Rahmen des Umweltberichts nach der SUP-RL, der Stellungnahmen der
Planungstrager, der bestehenden Ausweisung eines Vorrang- oder Vorbehaltsgebietes im
Regionalplan von 1987 sowie aufgrund bestehender Festlegungen im Rahmen eines
vorausgegangenen Raumordnungs- oder Planfeststellungsverfahrens.

Einige Vorrang- und Vorbehaltsbereiche flir den Rohstoffabbau liegen innerhalb von Bereichen, die in
der Karte 3 ,Landschaft und Erholung” des Regionalplans von 1987 als landschaftliche
Vorbehaltsgebiete dargestellt sind. GemaR B | 2.1 Regionalplan sind dies Gebiete, in denen Belangen
des Naturschutzes und der Landschaftspflege besonderes Gewicht zukommt. Fir den bayerischen
Teil der Region sind es Festsetzungen (...werden bestimmt...) mit Zielcharakter, fir den baden-
wirttembergischen Teil Darstellungen mit Vorschlagscharakter zur Ausweisung zusatzlicher
Schutzgebiete durch die Naturschutzverwaltung. Liegt das vorgeschlagene Vorrang- oder
Vorbehaltsgebiet flir den Rohstoffabbau in einem landschaftlichen Vorbehaltsgebiet, kann es nicht
wegen des zu beachtenden Gewichts der Belange des Naturschutzes und der Landschaftspflege von
vorne herein abgelehnt werden. Es bedarf vielmehr einer Abwagung, die im Umweltbericht im
Rahmen der Bewertung des Erholungspotenzials erfolgt ist.

Die Festlegung eines Konzentrationsziels bedeutet, dass grolere Abbauvorhaben in den
ausgewiesenen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten realisiert werden sollen. Ein regionalbedeutsamer
Rohstoffabbau aulerhalb der Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ist in begriindeten Ausnahmefallen
moglich. Dies sind eine nachweisliche Existenzgefahrdung eines Betriebes, neue Erkenntnisse
aufgrund der Erkundung eines besonders abbauwirdigen und flachensparend abbaubaren
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Rohstoffvorkommens oder die besondere Lage flir ein Uberregional bedeutsames und zeitlich
befristetes Bauvorhaben.

In der Raumordnung wird in der Regel bei der Versorgung mit oberflachennahen Rohstoffen nur den
Flachenanspriichen tber 10 ha eine lberortliche Raumbedeutsamkeit zugemessen. Diese gilt bei den
Rohstoffen Kies und Sand, sowie Ton bzw. Lehm in der Region Donau-lller. Bereits abgebaute
Flachen werden dabei, wenn sie noch nicht rekultiviert sind, bertcksichtigt. Beim Kalkstein- und
Mergelsteinabbau ist aufgrund der dort in der Regel groReren Abbaumachtigkeiten die Uberdrtliche
Raumbedeutsamkeit regelmafig bei einer Abbauflache von Uber 5 ha gegeben.
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3.2.3

3.2.3.1

572

Im baden-wurttembergischen Teil der Region Donau-lller werden
folgende Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen:

Vorranggebiete

fur den Abbau von Kies und Sand:

Alb-Donau-Kreis:

KS-ADK-1
KS-ADK-2
KS-ADK-3
KS-ADK-4

dstlich Opfingen (Gemeinde Opfingen)
nordlich Riltissen (Stadt Ehingen)

westlich Kirchbierlingen (Stadt Ehingen)
sudlich Rottenacker (Gemeinde Rottenacker)

Landkreis Biberach:

KS-BC-1
KS-BC-2
KS-BC-3
KS-BC-4
KS-BC-5
KS-BC-6
KS-BC-7
KS-BC-8
KS-BC-9
KS-BC-10
KS-BC-11

KS-BC-12
KS-BC-13
KS-BC-14
KS-BC-15
KS-BC-16
KS-BC-17

westlich Achstetten (Gemeinde Achstetten)
nordwestlich Oberholzheim (Gemeinde Achstetten)
westlich Burgrieden (Gemeinde Burgrieden)
sudostlich Baustetten (Stadt Laupheim)
sudwestlich Baltringen (Gemeinde Mietingen)
sudwestlich Schwendi (Gemeinde Schwendi)
studwestlich Schwendi (Gemeinde Schwendi)
nordlich Gutenzell (Gemeinde Gutenzell-Hurbel)
sudlich Apfingen (Gemeinde Maselheim)

westlich Apfingen (Gemeinde Warthausen)
nordwestlich Alberweiler (Gemeinde
Schemmerhofen)

sudlich RiRegg (Stadt Biberach)

sudwestlich Ingoldingen (Gemeinde Ingoldingen)
nordwestlich Betzenweiler (Gemeinde Betzenweiler)
nordlich Unlingen (Gemeinde Unlingen)
norddstlich Neufra (Stadt Riedlingen)

sudlich Andelfingen (Gemeinden Langenenslingen
und Altheim)



3.2.3.2

3.2.3.3

Vorbehaltsgebiete
fur den Abbau von Kies und Sand:

Alb-Donau-Kreis:

KS-ADK-5

sudostlich Datthausen (Gemeinde Obermarchtal)

Landkreis Biberach:

KS-BC-18
KS-BC-19
KS-BC-20
KS-BC-21
KS-BC-22
KS-BC-23
KS-BC-24
KS-BC-25
KS-BC-26
KS-BC-27
KS-BC-28
KS-BC-29

Vorranggebiete

nordlich Laupheim (Stadt Laupheim)
nordwestlich Laupheim (Stadt Laupheim)
westlich Burgrieden (Gemeinde Burgrieden)
sudwestlich Laupheim (Stadt Laupheim)
sudostlich Baustetten (Stadt Laupheim)
westlich Schwendi (Gemeinde Schwendi)
sudwestlich Schwendi (Gemeinde Schwendi)
sudlich Apfingen (Gemeinde Maselheim)
nordlich Biberach (Gemeinde Warthausen)
nordwestlich Betzenweiler (Gemeinde Betzenweiler)
sudlich Ertingen (Gemeinde Ertingen)
sudostlich Andelfingen (Gemeinden
Langenenslingen und Altheim)

fuir den Abbau von Ton bzw. Lehm:

Alb-Donau-Kreis:

ToLe-ADK-1

Tole-ADK-2
TolLe-ADK-3

ostlich Humlangen (Gemeinden Huttisheim und
Staig)

ndrdlich Untersulmetingen (Stadt Ehingen)
nordostlich Unterstadion (Stadt Ehingen, Gemeinde
Unterstadion)
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3.2.34 Vorbehaltsgebiete
fur den Abbau von Ton bzw. Lehm:

Alb-Donau-Kreis:

ToLe-ADK-4  nordlich Rottenacker (Stadt Ehingen, Gemeinde
Rottenacker)

ToLe-ADK-5  nordostlich Munderkingen (Stadte Ehingen und
Munderkingen sowie Gemeinde Rottenacker)

3.2.3.5 Vorranggebiete
fur den Abbau von Kalkstein:

Alb-Donau-Kreis

Ka-ADK-1 nordwestlich Borslingen (Gemeinde Borslingen)

Ka-ADK-2 nordlich Westerstetten (Gemeinde Westerstetten)

Ka-ADK-3 Ostlich Merklingen (Gemeinde Merklingen)

Ka-ADK-4 sudwestlich Albeck (Stadt Langenau)

Ka-ADK-5 westlich Arnegg (Gemeinde Blaustein)

Ka-ADK-6 sudostlich Gerhausen (Stadt Blaubeuren)

Ka-ADK-7 Ostlich Beiningen (Stadt Blaubeuren)

Ka-ADK-8 suddostlich Schelklingen (Stadte Blaubeuren und
Erbach, Stadt Schelkigen)

Ka-ADK-9 norddstlich Allmendingen (Gemeinde Allmendingen)

Ka-ADK-10 Ostlich von Allmendingen (Gemeinde Allmendingen,
Gemeinde Altheim)

Ka-ADK-11 westlich Kirchen (Stadt Ehingen)

3.2.3.6 Vorbehaltsgebiet
fur den Abbau von Kalkstein:

Alb-Donau-Kreis:

Ka-ADK-12 nordlich Westerstetten (Gemeinden Westerstetten
und Lonsee)

Ka-ADK-13 nordostlich Gerhausen (Stadt Blaubeuren)

Ka-ADK-14 Ostlich von Allmendingen (Gemeinde Altheim und
Stadt Ehingen)
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Begrindung zu 3.2.3.1:

KS-ADK-1

Die Abbauwirdigkeit dieser 6stlich von Opfingen (Gemeinde Opfingen) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 5 —
10 m zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Biotoppotenzials sowie des Grundwasser-
dargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berlicksichtigt. Gegebenenfalls sind
FFH-Vertraglichkeitspriifungen erforderlich. Die Abbauflache ist gemal den festgelegten Zielen des
Integrierten Donau-Programms nach der Kiesenthahme zu renaturieren und der entstehende
Baggersee an die Donau anzuschliel3en.

KS-ADK-2

Die Abbauwirdigkeit dieser noérdlich von Ritissen (Stadt Ehingen) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 5 —
8 m zu rechnen. In unmittelbarer Nachbarschaft wird in der Kiesgrube Ritissen (RG 7724.3) bereits
Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspotenzials
(Landwirtschaft) sowie des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel)
nicht bertcksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archaologische Fundareale
bertcksichtigt werden.

KS-ADK-3

Die Abbauwirdigkeit dieser westlich Kirchbierlingen (Stadt Ehingen) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
5-6 m zu rechnen. Nordwestlich dieses Gebietes in der Kiesgrube Ehingen (Donau)-Herbertshofen
(RG 7724-5) wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt.

KS-ADK-4

Die Abbauwirdigkeit dieser sudlich von Rottenacker (Gemeinde Rottenacker) gelegenen
Nassabbauflache wurde mittel (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von 5 — 6 m zu rechnen. Nordostlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Rottenacker
(RG 7724-4) bereits Kies und Sand abgebaut.
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Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens muissen archaologische
Fundareale berilcksichtigt werden.

KS-BC-1

Die Abbauwdurdigkeit dieser westlich von Achstetten (Gemeinde Achstetten) gelegenen
Trockenabbauflache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von 5 — 10 m zu rechnen, die nur in den unteren 1-3 m grundwassergefllt sind. Westlich
dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Achstetten (RG 7725-11) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht berlicksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch
geeignete Malinahmen zu gewahrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch
verdriftende Feinsandpartikel beeintrachtigt werden.

KS-BC-2

Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Oberholzheim (Gemeinde Achstetten) gelegenen
Trockenabbauflache wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in
einer Machtigkeit von 10 — 12 m nachrangiger Qualitat zu rechnen. Nordwestlich dieses Gebietes wird
in der Kiesgrube Achstetten (RG 7725-7) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdig-
keitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist
durch geeignete Mallnahmen zu gewahrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch
verdriftende Feinsandpartikel beeintrachtigt werden.

KS-BC-3

Die Abbauwirdigkeit dieser westlich Burgrieden (Gemeinde Burgrieden) gelegenen Abbauflache
wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 20 —
25 m zu rechnen, die Uberwiegend im Trockenabbau gewonnen werden konnen. Sudlich dieses
Gebietes wird in der Kiesgrube Burgrieden-Hochstetten (RG 7725-6) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.
Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch geeignete Mallnahmen zu
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gewabhrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende Feinsandpartikel
beeintrachtigt werden.

KS-BC-4

Die Abbauwdurdigkeit dieser stddstlich von Baustetten (Stadt Laupheim) gelegenen Abbauflache
wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 20 —
25 m zu rechnen, von denen die oberen ca. 20 m trocken gewonnen werden kénnen. Sidlich dieses
Gebietes wird bereits in der Kiesgrube Hardthofe (RG 7725-16) Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe I
(mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwiirdigkeitsstufe Il (gering)
nicht berlcksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch geeignete
MaRnahmen zu gewahrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende
Feinsandpartikel beeintrachtigt werden.

KS-BC-5

Die Abbauwirdigkeit dieser sldwestlich von Baltringen (Gemeinde Mietingen) gelegenen
Trockenabbauflache wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Méachtigkeit von 10 — 20 m zu rechnen. Nordlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Baltringen (RG
7825-7) bereits Kies und Sand in einer Machtigkeit von ca. 10 m trocken abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) aufgrund bestehender
Genehmigungen nicht bericksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des
Grundwasserschutzes vereinbar.

KS-BC-6

Die Abbauwtrdigkeit dieser stidwestlich von Schwendi (Gemeinde Schwendi) gelegenen Abbauflache
wurde gering (Stufe 1ll) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
10 — 20 m zu rechnen, die ganz Uberwiegend trocken gewonnen werden kénnen. Siiddstlich dieses
Gebietes wird in der Kiesgrube Schwendi-Dietenbronn (RG 7825-2) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des

Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt.

KS-BC-7
Die Abbauwtrdigkeit dieser stidwestlich von Schwendi (Gemeinde Schwendi) gelegenen Abbauflache
wurde gering (Stufe 1ll) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
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vorwiegend 10 — 20 m zu rechnen, die (iberwiegend trocken gewinnbar sind. Ostlich dieses Gebietes
wird in der Kiesgrube Schwendi-Dietenbronn (EG 7825-2) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe II (mittel) nicht berticksichtigt.

KS-BC-8

Die Abbauwdrdigkeit dieser nordlich von Gutenzell (Gemeinde Gutenzell-Hirbel) gelegenen Flache
wurde mittel (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von ca.
15 m bei betrachtlichen Abraummachtigkeiten zu rechnen. Westlich dieses Gebietes wird in der Ton-
und Kiesgrube Gutenzell-Hurbel (RG 7825-1) bereits Ton bzw. Lehm und Kies abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe I (mittel) nicht bertcksichtigt.

KS-BC-9

Die Abbauwirdigkeit dieser sldlich von Apfingen (Gemeinde Maselheim) gelegenen
Trockenabbauflache wurde z.T. mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in
einer Machtigkeit von 26 — 36 m bei Einschaltungen von nicht nutzbaren Sedimenten und
betrachtlichen Abraummachtigkeiten zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch) und Il (mittel) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund des positiven Ausgangs eines Raumordnungsverfahrens
nicht berlcksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des
Grundwasserschutzes vereinbar.

KS-BC-10

Die Abbauwirdigkeit dieser westlich von Apfingen (Gemeinde Warthausen) gelegenen Abbauflache
wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
max. ca. 25 m zu rechnen, von denen der obere, ca. 12 — 14 m machtige Abschnitt trocken gewinnbar
ist. Nordlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Maselheim-Apfingen (RG 7824-5) bereits Kies und
Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Tabuflachen (geplantes Naturschutzgebiet) sowie Flachen
des Biotoppotenzials, des  biotischen  Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwuirdigkeitsstufe | (hoch) aufgrund einer bereits erteilten
Genehmigung nicht bericksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des
Grundwasserschutzes vereinbar.
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KS-BC-11

Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Alberweiler (Gemeinde Schemmerhofen) gelegenen
Flache wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von 10 — 16 m zu rechnen. Norddstlich dieses Gebietes wird im Kies- und Sandwerk
Alberweiler (RG 7824-4) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht beriicksichtigt.

KS-BC-12

Die Abbauwirdigkeit dieser sudlich von RiRegg (Stadt Biberach) gelegenen Abbauflache wurde gering
(Stufe 1ll) bewertet. Hier ist mit inhomogenen Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 32 — 53 m
bei einer zum Teil hohen Abraummachtigkeit zu rechnen, die zum Uberwiegenden Teil trocken
gewonnen werden konnen. Sudoéstlich des Gebietes wird in der Kies- und Sandgrube Biberach a.d.
Riss-Rifllegg (RG 7924-2) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch) und Ill (gering) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt.

KS-BC-13

Die Abbauwirdigkeit dieser stidwestlich von Ingoldingen (Gemeinde Ingoldingen) gelegenen Flache,
bei der es sich zum grof3en Teil um Trockenabbau handelt, wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist
mit z.T. inhomogenen Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 24 — 36 m zu rechnen, von denen
die oberen 14 — 19 m im Trockenabbau gewonnen werden kénnen. Siiddstlich des Gebietes wird
bereits in der Kiesgrube Ingoldingen (RG 7924-1) Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufen Il (mittel) und Il (gering) nicht bericksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein
Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.

KS-BC-14

Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Betzenweiler (Gemeinde Betzenweiler) gelegenen
Abbauflache wurde gering (Stufe IIl) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von ca. 15 — 20 m zu rechnen, von den der obere, ca. 10 m machtige Teil trocken
gewonnen werden kann. Ostlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Betzenweiler (RG 7823-4)
bereits Kies und Sand abgebaut.
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Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (gering) nicht bericksichtigt.

KS-BC-15

Die Abbauwirdigkeit dieser noérdlich von Unlingen (Gemeinde Unlingen) gelegenen
Trockenabbauflache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von 20 m zu rechnen. Westlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Unlingen
(RG 7823-5) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufen | (hoch) und II (mittel) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berlcksichtigt. Fir dieses Gebiet wurde bereits ein
Raumordnungsverfahren durchgefiihrt und positiv abgeschlossen. In diesem Bereich ist nur ein
Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.

KS-BC-16

Die Abbauwturdigkeit dieser norddstlich von Neufra (Stadt Riedlingen) gelegenen Trockenabbauflache
wurde gering (Stufe 1ll) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
ca. 10 m zurechnen. Nérdlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Riedlingen-Neufra (RG 7822-2)
bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht berlcksichtigt.

KS-BC-17

Die Abbauwturdigkeit dieser sudlich von Andelfingen (Gemeinden Langenenslingen und Altheim)
gelegenen Flache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von ca. 10 — 15 m zu rechnen. Nordlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube
Langenenslingen-Andelfingen (RG 7822-1) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund bereits erteilter
Genehmigungen nicht bericksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des
Grundwasserschutzes vereinbar.
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Begrindung zu 3.2.3.2

KS-ADK-5
Die Abbauwirdigkeit dieser sudostlich von Datthausen (Gemeinde Obermarchtal) gelegenen
Trockenabbauflache wurde hoch bewertet. Ostlich des Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch) und Il (mittel) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht bericksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit
den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.

KS-BC-18

Die Abbauwirdigkeit dieser nérdlich von Laupheim (Stadt Laupheim) gelegenen Abbauflache wurde
zum Teil hoch (Stufe I) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
ca. 5 - 10 m zu rechnen, die grof3teils trocken gewonnen werden kénnen. Westlich dieses Gebietes
wird in der Kiesgrube Laupheim (RG 7724-14) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdig-
keitsstufen | (hoch) und III (mittel) nicht bertcksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.
Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch geeignete Mallnahmen zu
gewabhrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende Feinpartikel
beeintrachtigt werden.

KS-BC-19

Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Laupheim (Stadt Laupheim) gelegenen
Trockenabbauflache im Hochterrassenschotter der RiReiszeit wurde zum Teil hoch (Stufe |) bewertet.
Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 5 — 10 m zu rechnen. Nérdlich
dieses Gebietes wird bereits in der Kiesgrube Laupheim (RG 7725-15) Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspotenzials
(Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwiirdigkeitsstufe I
(mittel) nicht berlcksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.
Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch geeignete Mallnahmen zu
gewabhrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftete Feinsandpartikel
beeintrachtigt werden.
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KS-BC-20

Die Abbauwirdigkeit dieser westlich Burgrieden (Gemeinde Burgrieden) gelegenen Abbauflache
wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 20 —
25 m zu rechnen, die Uberwiegend im Trockenabbau gewonnen werden konnen. Sudlich dieses
Gebietes wird in der Kiesgrube Burgrieden-Hochstetten (RG 7725-6) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.
Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz Laupheim ist durch geeignete Mafllnahmen zu
gewabhrleisten, dass die an- und abfliegenden Flugzeuge nicht durch verdriftende Feinsandpartikel
beeintrachtigt werden.

KS-BC-21

Die Abbauwturdigkeit dieser stidwestlich von Laupheim (Stadt Laupheim) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe II) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 8 —
10 m zu rechnen. Stdwestlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Laupheim-Obersulmetingen (RG
7725-9) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), des Biotoppotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe mittel (Stufe 1) und
des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (gering) nicht
bertcksichtigt.

KS-BC-22
Die Abbauwturdigkeit dieser stdostlich von Baustetten (Stadt Laupheim) gelegenen Abbauflache
wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von 20 —
25 m zu rechnen, von denen der obere, ca. 15 — 20 m machtige Teil trocken gewonnen werden kann.
Sudostlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand in einer Machtigkeit von ca. 15 m trocken
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe I (hoch) und des Grundwassersdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berlicksichtigt. Wegen der geringen Entfernung zum Flugplatz
Laupheim ist durch geeignete Malinahmen zu gewahrleisten, dass die an- und abfliegenden
Flugzeuge nicht durch verdriftende Feinsandpartikel beeintrachtigt werden.
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KS-BC-23

Die Abbauwiurdigkeit dieser westlich von Schwendi (Gemeinde Schwendi) gelegenen Abbauflache
wurde gering (Stufe 1ll) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit von
ca. 20 m zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht beriicksichtigt.

KS-BC-24

Die Abbauwirdigkeit dieser sudwestlich von Schwendi (Gemeinde Schwendi) gelegenen
Trockenabbauflache wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in
einer Machtigkeit von 10 — 20 m zu rechnen, die vollstdndig bis Uberwiegend trocken gewonnen
werden kénnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt.

KS-BC-25

Die Abbauwirdigkeit dieser sldlich von Apfingen (Gemeinde Maselheim) gelegenen
Trockenabbauflache wurde bereits im Umweltbericht gering (Stufe Ill) bewertet. Nach aktuellem
Kenntnisstand des LGRB enthalt diese Sicherungsflache kein abbauwirdiges Kiesvorkommen mehr.
Im Westteil sind die Kiese im Gebiet der Kiesgrube Apfingen (RG 7825.8) bereits abgebaut, im Ostteil
der Sicherungsflache keilen die Kiese gegen den Rinnenrand aus, so dass dort keine abbauwtrdigen
Kiese zu erwarten sind.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und zum Teil des Biotoppotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il
(mittel) nicht berlcksichtigt.

KS-BC-26

Die Abbauwdrdigkeit dieser nordlich von Biberach (Gemeinde Warthausen) gelegenen
Trockenabbauflache wurde mittel (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in
einer Machtigkeit von 32 — 64 m bei Einschaltungen von nicht nutzbaren Sedimenten und
betrachtlichen Abraummachtigkeiten zu rechnen. Die Schotter wurden friher in der stidostlich an das
Vorbehaltsgebiet angrenzenden Kiesgrube Scholterhaus (RG 7824-113) in einer Machtigkeit von 40 m
trocken gewonnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des

Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Erholungspotenzials
der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht bertcksichtigt.
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KS-BC-27

Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Betzenweiler (Gemeinde Betzenweiler) gelegenen
Abbauflache wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von ca. 15 — 20 m zu rechnen, von denen der obere, ca. 10 m machtige Teil trocken
gewonnen werden kann. Sudoéstlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube Butzenweiler (RG 7823-4)
bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotezials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (gering) nicht bericksichtigt.

KS-BC-28

Die Abbauwirdigkeit dieser sudlich von Ertingen (Gemeinde Ertingen) gelegenen Trockenabbauflache
wurde gering (Stufe Ill) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer Machtigkeit bis zu
20 — 25 m zu rechnen. Im Rahmen der Abwagung wurde aufgrund der ausschlaggebenden
Bedeutung des hier vorkommenden Materials fir die 6rtlich Rohstoffwirtschaft ein Wasserschutzgebiet
der Schutzzone Il nicht bertcksichtigt.

KS-BC-29

Die Abbauwdrdigkeit dieser sudostlich von Andelfingen (Gemeinden Langenenslingen und Altheim)
gelegenen Flache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier ist mit nutzbaren Kiesen und Sanden in einer
Machtigkeit von ca. 9 — 18 m zu rechnen. Nordwestlich dieses Gebietes wird in der Kiesgrube
Langenenslingen-Andelfingen (RG 7822-1) bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwuirdigkeitsstufen | (hoch), Il (mittel) und |[ll (gering) sowie des Grundwasser-
dargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht bertcksichtigt. In diesem Bereich ist
nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.
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Begrindung zu 3.2.3.3

TolLe-ADK-1

Bei dieser 6stlich von Humlangen (Gemeinden Huttisheim und Staig) gelegenen Flache ist eine
Lésslehmmachtigkeit zwischen 6 und 8 m anzunehmen. Westlich dieses Gebietes wird in der
Lehmgrube Huittisheim-Humlangen (RG 7725-1) bereits Losslehm abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht berlicksichtigt.

TolLe-ADK-2

Bei dieser ndrdlich von Untersulmetingen (Stadt Ehingen) gelegenen Flache ist eine nutzbare
Machtigkeit von verziegelbarem Material von mindestens ca. 15 m anzunehmen. In unmittelbarer
Nachbarschaft wird in der Tongrube Rifdtissen (RG 7724-2) bereits Ton abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il (mittel) und des Biotoppotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe I
(mittel) nicht berlcksichtigt.

TolLe-ADK-3

Bei dieser nordostlich von Unterstadion (Stadt Ehingen, Gemeinde Unterstadion) gelegenen Flache ist
eine Tonmachtigkeit von ca. 15 m anzunehmen. Westlich dieses Gebietes wurde in der friiheren
Tongrube Unterstadion bereits Ton abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des
biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il
(mittel) nicht berlcksichtigt.
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Begrindung zu 3.2.3.4

TolLe-ADK-4

Bei dieser noérdlich von Rottenacker (Stadt Ehingen, Gemeinde Rottenacker) gelegenen Flache ist mit
einer Tonmachtigkeit zwischen 10 und 20 m zu rechnen. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen
des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il (mittel)
sowie des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht berlcksichtigt.
In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.

TolLe-ADK-5

Bei dieser noérdlich von Munderkingen (Staddte Ehingen und Munderkingen sowie Gemeinde
Rottenacker) gelegenen Flache ist mit einer Tonmachtigkeit zwischen 10 und 20 m zu rechnen. Im
Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Biotoppotenzials und
des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe 11 (mittel) nicht
berucksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes
vereinbar.

Begrindung zu 3.2.3.5

Ka-ADK-1

Bei dieser nordwestlich von Bérslingen (Gemeinde Borslingen) gelegenen Flache ist mit einer
nutzbaren Machtigkeit des Kalksteinvorkommens (ber dem Karstwasserspiegel von ca. 40 m zu
rechnen. Sidlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Neenstetten (RG 7426-1) bereits Kalkstein
abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials
(Landwirtschaft) der Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe [l (mittel) aufgrund einer bereits bestehenden Abbaugenehmigung nicht
berucksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archdologische Fundareale berlicksichtigt werden.

Ka-ADK-2

Bei dieser nordlich von Westerstetten (Gemeinde Westerstetten) gelegenen Flache ist mit einer
nutzbaren Machtigkeit des WeilRkalksteinvorkommens von ca. 70 - 75 m zu rechnen. Sidlich dieses
Gebietes wird im Steinbruch Westerstetten (RG 7425-1) bereits Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) sowie des
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Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwuirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund einer bereits
bestehenden Abbaugenehmigung nicht berticksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archaologische Fundareale berlicksichtigt werden.

Ka-ADK-3

Die Abbauwirdigkeit dieser ostlich von Merklingen (Gemeinde Merklingen) gelegenen Flache wurde
mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des Kalkvorkommens von ca. 75 m zu
rechnen. Stidwestlich des Gebietes wird bereits Kalkstein abgebaut. Stidwestliche des Gebietes wird
im Steinbruch Merklingen (RG 7424-1) bereits Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe I (mittel) und des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht bericksichtigt. In
diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar.

Ka-ADK-4

Bei dieser suidwestlich von Albeck (Stadt Langenau) gelegenen Flache ist mit einer Machtigkeit des
Kalksteinvorkommens von ca. 50 — 60 m zu rechnen. Norddstlich dieses Gebietes wird im Steinbruch
Langenau-Albeck (RG 7526-1) bereits Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspotenzials
(Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe | (hoch) und II
(mittel) sowie des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel)
und IIl (gering) auch aufgrund einer bereits in einem Teilbereich bestehenden Abbaugenehmigung
nicht berlicksichtigt. Hier ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes
vereinbar.

Ka-ADK-5

Die Abbauwtrdigkeit dieser westlich von Arnegg (Gemeinde Blaustein) gelegenen Flache wurde hoch
bewertet. Hier ist mit einer Machtigkeit des Weiltkalksteinvorkommens von ca. 150 — 160 m zu
rechnen. Ostlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Blaustein-Wippingen (RG 7524-9) bereits
Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Erholungspotenzials, des biotischen Ertragspotenzials
(Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht
berucksichtigt.
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Ka-ADK-6

Die Abbauwiirdigkeit dieser siidostlich von Gerhausen (Stadt Blaubeuren) gelegenen Flache wurde
mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit der Weiltkalksteinvorkommen von vorwiegend
ca. 40 — 75 m zu rechnen. Nordlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Blaubeuren-Altental (RG
7624-2) bereits Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Biotoppotenzials, des Erholungspotenzials, des
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt.

Ka-ADK-7

Die Abbauwtrdigkeit dieser 6stlich von Beiningen (Stadt Blaubeuren) gelegenen Flache wurde mittel
bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit der Kalkvorkommen von ca. 75 — 90 m zu rechnen.
Nordlich dieses Gebietes wird im Steinbruch Blaubeuren-Beiningen (RG 7624-4) bereits Kalkstein fir
die Zementherstellung abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden kleine Flachen des Biotoppotenzials, Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), kleine Flachen des Biotoppotenzials der Schutzwirdig-
keitsstufe Il (mittel), des Erholungspotenzials und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft)
der Schutzwurdigkeitsstufen Il (mittel) und Il (gering) und des biotischen Ertragspotenzials
(Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel)
aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regionalplan von 1987 nicht bericksichtigt.

Ka-ADK-8

Die Abbauwturdigkeit dieser siidostlich von Schelklingen (Stadte Blaubeuren und Erbach, Gemeinde
Schelklingen) gelegenen Flache wurde hoch bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des
Kalkstein- und Mergelsteinvorkommens von ca. 50 — 100 m zu rechnen. Innerhalb und westlich dieses
Gebietes werden im Steinbruch Schelklingen-Vohenbronnen (RG 7624-5) bereits Kalk- und
Mergelsteine fur die Zementherstellung abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch), des Erholungspotenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Land-
und Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel)
und des Erholungspotenzials und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht beriicksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archdologische Fundareale berlicksichtigt werden.
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Ka-ADK-9

Die Abbauwirdigkeit dieser nordostlich von Allmendingen (Gemeinde Allmendingen) gelegenen
Flache wurde hoch bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des Kalksteinvorkommens von
ca. 35 — 40 m zu rechnen. Nordlich und sudlich des Gebietes werden im Steinbruch Allmendingen
(RG 7624-13) bereits Kalk- und Mergelsteine fiir die Zementherstellung abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden kleine Flachen des Biotoppotenzials, Flachen des
Erholungspotenzials und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwuirdigkeitsstufe Il (mittel)
und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufen Il (mittel) und IlI
(gering) nicht berlcksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des
Grundwasserschutzes vereinbar.

Ka-ADK-10

Die Abbauwirdigkeit dieser 6stlich von Allmendingen (Gemeinde Allmendingen und Altheim)
gelegenen Flache wurde mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des Kalkstein- und
Mergelsteinvorkommens von ca. 50 — 60 m zu rechnen. Nérdlich des Gebietes werden Kalk- und
Mergelsteine im Steinbruch Allmendingen (RG 7624-13, Teilbereich Haulesberg) fir die
Zementherstellung abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des  Biotoppotenzials und des
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des
Erholungspotenzials sowie des biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) jeweils der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund der ausschlaggebenden Bedeutung des hier
vorkommenden Materials fir die Bestandssicherung dieses Zementstandortes nicht berlicksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archdologische Fundareale berlicksichtigt werden.

Ka-ADK-11

Bei dieser westlich von Kirchen (Stadt Ehingen) gelegenen Flache ist mit einer nutzbaren Machtigkeit
des Kalkvorkommens von ca. 60 m zu rechnen. Ostlich des Gebietes wird im Steinbruch Ehingen
(Donau)-Kirchen (RG 7723-1) bereits Kalkstein abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il (mittel) und des
Erholungspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund einer bereits bestehenden
Abbaugenehmigung nicht berticksichtigt. In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen
des Grundwasserschutzes vereinbar.
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Begrindung zu 3.2.3.6

Ka-ADK-12
Bei dieser nordlich von Westerstetten (Gemeinde Westerstetten) gelegenen Flache ist mit einer
Machtigkeit des Weiltkalksteinvorkommens von ca. 70 — 75 m zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) sowie des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archaologische Fundareale beriicksichtigt werden.

Ka-ADK-13
Die Abbauwirdigkeit dieser norddstlich von Gerhausen (Stadt Blaubeuren) gelegenen Flache wurde
hoch bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des Kalksteinvorkommens von ca. 80 — 90 m
zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Biotoppotenzials, des Erholungspotenzials, des
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt.

Ka-ADK-14

Die Abbauwirdigkeit dieser 0Ostlich von Allmendingen (Gemeinde Altheim und Stadt Ehingen)
gelegenen Flache wurde mittel bewertet. Hier ist mit einer nutzbaren Machtigkeit des Kalkstein- und
Mergelsteinvorkommens von ca. 50 — 60 m zu rechnen.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) des Erholungspotenzials und des biotischen Ertragspotenzials (Land-
und Forstwirtschaft) jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund der ausschlaggebenden
Bedeutung des hier vorkommenden Materials flir die Bestandssicherung dieses Zementstandortes
nicht berlcksichtigt.

In diesem Bereich ist nur ein Trockenabbau mit den Zielen des Grundwasserschutzes vereinbar. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen archdologische Fundareale berlicksichtigt werden.
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3.2.4

3.2.41

Im bayerischen Teil der Region Donau-lller werden folgende
Vorrang- und Vorbehaltsgebiete ausgewiesen:

Vorranggebiete

fur den Abbau von Kies und Sand:

Landkreis Neu-Ulm:

KS-NU-1 westlich Herrenstetten (Stadt lllertissen und Markt

Altenstadt)

Landkreis Glinzburg

KS-GZ-1 sudwestlich Riedheim (Stadt Leipheim)

KS-GZ-2 sudaostlich Unterwiesenbach (Gemeinde Wiesenbach)
KS-GZ-3 sudwestlich Munsterhausen (Markt Munsterhausen)
KS-GZ-4 stdwestlich Minsterhausen (Markt Minsterhausen)
KS-GZ-5 studwestlich Ziemetshausen (Markt Ziemetshausen)

Landkreis Unterallgau:

KS-UA-1 norddstlich Bronnen (Gemeinden Eppishausen und
Salgen)

KS-UA-2 norddstlich Salgen (Gemeinde Salgen)

KS-UA-3 westlich Turkheim (Markt Tarkheim)

KS-UA-4 sudostlich Rammingen (Gemeinde Rammingen)

KS-UA-5 sudlich Oberrieden (Gemeinde Oberrieden)

KS-UA-6 westlich Frickenhausen (Gemeinde Lauben)

KS-UA-7 ostlich Unterwesterheim (Gemeinde Westerheim)

KS-UA-8 nordlich Attenhausen (Gemeinden Sontheim und
Westerheim)

KS-UA-9 Darast (Markt Bad Gronenbach, Gemeinden

Wolfertschwenden und Woringen)
KS-UA-10 stdlich Kronburg (Gemeinde Kronburg)

Stadt Memmingen:
KS-MM-1 nordwestlich Steinheim (Stadt Memmingen)
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3.24.2

3.24.3

592

Vorbehaltsgebiete
fur den Abbau von Kies und Sand

Landkreis Gunzburg:

KS-GZ-6
KS-GZ-7

KS-GZ-8
KS-GZ-9

KS-GZ-10
KS-GZ-11

stidwestlich Riedheim (Stadt Leipheim)

nordlich Burgau (Stadt Burgau und Gemeinde
Durrlauingen)

norddstlich von Ichenhausen (Stadt Ichenhausen)
Ostlich Wettenhausen (Stadt Ichenhausen,
Gemeinde Kammeltal)

ostlich Schonenberg (Markt Burtenbach)

sudlich Thannhausen (Stadt Thannhausen)

Landkreis Unterallgau:

KS-UA-11

KS-UA-12

KS-UA-13
KS-UA-14
KS-UA-15
KS-UA-16
KS-UA-17
KS-UA-18
KS-UA-19

Vorranggebiete

nordwestlich Kirchheim i. Schw. (Markt Kirchheim i.
Schw.)

sudwestlich Kirchheim i.Schw. (Markt Kirchheim i.
Schw.)

sudostlich Rammingen (Gemeinde Rammingen)
nordlich Bad Wérishofen (Stadt Bad Woérishofen)
norddstlich Bad Worishofen (Markt Tarkheim)
sudlich Erkheim (Markt Erkheim)

Darast (Markt Bad Gronenbach)

nordlich Heimertingen (Gemeinde Heimertingen)
sudostlich von Fellheim (Gemeinde Niederrieden)

fur den Abbau von Ton bzw. Lehm

Landkreis Neu-Ulm:

ToLe-NU-1
TolLe-NU-2
TolLe-NU-3

ToLe-NU-4

nordlich Witzighausen (Stadt Senden)

Ostlich Bellenberg (Gemeinde Bellenberg)
sudostlich Bellenberg (Gemeinde Bellenberg und
Stadt lllertissen)

nordlich Altenstadt (Markt Altenstadt)



3.24.4

3.24.5

Landkreis Glinzburg:

ToLe-GZ-1 sudwestlich Offingen (Markt Offingen)
ToLe-GZ-2 westlich Burgau (Stadt Burgau)

ToLe-GZ-3 nordostlich Ichenhausen (Stadt Ichenhausen)
ToLe-GZ-4 Ostlich Autenried (Stadt Ichenhausen)

Landkreis Unterallgau:

TolLe-UA-1 westlich Traunried (Gemeinde Ettringen)
ToLe-UA-2 westlich Klosterbeuren (Markt Babenhausen)
ToLe-UA-3 sudlich Kronburg (Gemeinde Kronburg)

Vorbehaltsgebiete
fur den Abbau von Ton bzw. Lehm

Landkreis Neu-Ulm:
ToLe-NU-5 Ostlich Biberberg (Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Roth)

Landkreis Gunzburg:

ToLe-GZ-5 westlich Autenried (Stadt Ichenhausen)
ToLe-GZ-6 studwestlich Autenried (Stadt Ichenhausen)
ToLe-GZ-7 Ostlich Burtenbach (Markt Burtenbach)
ToLe-GZ-8 sudostlich Balzhausen (Gemeinde Balzhausen)

Landkreis Unterallgau:

ToLe-UA-4 sudostlich Markt Wald (Markt Markt Wald)
Vorbehaltsgebiet

fur den Abbau von Bentonit

Landkreis Glinzburg:

Be-GZ-1 Ostlich Thannhausen (Stadt Thannhausen, Landkreis
Gunzburg)
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Begrindung zu 3.2.4.1

KS-NU-1

Die Abbauwirdigkeit dieser westlich von Herrenstetten (Stadt lllertissen und Markt Altenstadt)
gelegenen Nassabbauflache im lllertal wurde mittel (Stufe Il) bewertet. In diesem Bereich wird bereits
Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurde die Teilflache eines Wasserschutzgebietes, kleine Flachen des
Biotoppotenzials und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe |
(hoch) sowie Flachen des Biotoppotenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Erholungspotenzials
der Schutzwurdigkeitsstufe Il (gering) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regionalplan
von 1987 nicht beriicksichtigt.

KS-GzZ-1
Die Abbauwirdigkeit dieser stidwestlich von Riedheim (Stadt Leipheim) gelegenen Nassabbauflache
im Donautal wurde mittel (Stufe 1) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), und des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt.

Als Ausgleich fiir den Verzicht auf das im Regionalplan von 1987 enthaltene und in einem 6kologisch
hoch sensiblen Bereich gelegene Vorbehaltsgebiet K/S 25 wurde hier seit Beginn der Arbeiten an der
Teilfortschreibung die Ausweisung eines Vorranggebietes ins Auge gefasst. In einer Besprechung mit
Vertretern der Stadt Leipheim, des Wasserwirtschaftsamtes Krumbach und des Regionalverbandes
am 29.11.2000 im Rathaus Leipheim wurde dies im Grundsatz von allen Beteiligten akzeptiert.
Obwohl grundsatzlich die Absicht bestand, die im Umweltbericht zur Strategischen Umweltprifung mit
der hochsten Schutzwirdigkeitsstufe bewerteten wasserwirtschaftlichen Vorranggebiete vor einem
weiteren Rohstoffabbau zu sichern, wurde in diesem Falle an dem bisher gefundenen Kompromiss
festgehalten. Nach Auskunft der Stadt Leipheim vom 13.05.2005 ist die Trinkwasserversorgung durch
das erst 1995/97 neu festgesetzte Trinkwasserschutzgebiet ausreichend gesichert.

Auf Bodendenkmaler ist zu achten.

KS-Gz-2

Im Rahmen der Abwagung wurden in diesem sudostlich von Unterwiesenbach (Gemeinde
Wiesenbach) gelegenen Gebiet Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht beriicksichtigt.
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KS-Gz-3

Die Abbauwirdigkeit dieser sudwestlich von Minsterhausen (Markt Minsterhausen) gelegenen
Nassabbauflache im Mindeltal wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Sidlich dieses Gebietes wird bereits
Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht berlicksichtigt.

KS-GZ-4

Die Abbauwirdigkeit dieser sudwestlich von Minsterhausen (Markt Minsterhausen) gelegenen
Nassabbauflache wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Siidlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe Il (gering) nicht beriicksichtigt.

KS-Gz-5

In unmittelbarer Nachbarschaft dieser slUdwestlich von Ziemetshausen (Markt Ziemetshausen)
gelegenen Trockenabbauflache wird bereits Kies und Sand abgebaut. Im Rahmen der Abwagung
wurden Flachen des Erholungspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des
Erholungspotenzials sowie des biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt. Auf die besondere Bedeutung der benachbarten
Waldflachen im Naturpark Augsburg Westliche Walder ist Riicksicht zu nehmen.

KS-UA-1

Die Abbauwirdigkeit dieser norddstlich von Bronnen (Gemeinden Eppishausen und Salgen)
gelegenen Nassabbauflache wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. Hier wird bereits in gréRerem Umfang
Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden kleine Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt. Das Abbaugebiet soll Zug um Zug wiederverfillt
und ausschlief3lich zu Naturschutzzwecken genutzt werden.

KS-UA-2
Die Abbauwirdigkeit dieser norddstlich von Salgen (Gemeinde Salgen) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe 11) bewertet. Nordlich dieses Gebietes wird bereits abgebaut.
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Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berticksichtigt. Das Abbaugebiet soll Zug um Zug wiederverfillt
und ausschlief3lich zu Naturschutzzwecken genutzt werden.

KS-UA-3
Die Abbauwiirdigkeit dieser westlich von Turkheim (Markt Tirkheim) gelegenen Nassabbauflache
wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden kleinere Flachen des Biotoppotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe
I (hoch), des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials
der Schutzwiirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regionalplan
von 1987 nicht berlicksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens missen Bodendenkmaler
beachtet werden.

KS-UA-4

Die Abbauwdrdigkeit dieser sudoéstlich von Rammingen (Gemeinde Rammingen) gelegenen
Trockenabbauflache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies
und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Land- und
Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht
bertcksichtigt. Auf einen ausreichenden Abstand zwischen Waldflachen und dem Abbaugebiet ist zu
achten. Das Abbaugebiet soll wiederverfiillt werden.

KS-UA-5
Die Abbauwirdigkeit dieser sudlich von Oberrieden (Gemeinde Oberrieden) gelegenen
Nassabbauflache wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) nicht bericksichtigt.

KS-UA-6
Die Abbauwirdigkeit dieser westlich von Frickenhausen (Gemeinde Lauben) gelegenen Abbauflache
wurde mittel (Stufe 11) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der

Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht berlicksichtigt.
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KS-UA-7
Die Abbauwirdigkeit dieser 6stlich von Unterwesterheim (Gemeinde Westerheim) gelegenen Flache
wurde mittel (Stufe 1) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berlicksichtigt. Beim
Abbau missen Belange der Denkmalpflege und bei der Rekultivierung Belange der Flugsicherheit
beachtet werden.

KS-UA-8

Die Abbauwirdigkeit dieser nordlich von Attenhausen (Gemeinden Sontheim und Westerheim)
gelegenen Nassabbauflache wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. In diesem Bereich wird bereits Kies und
Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berlicksichtigt. Beim
Abbau missen Belange der Denkmalpflege und bei der Rekultivierung Belange der Flugsicherheit
beachtet werden.

KS-UA-9

Die Abbauwirdigkeit im Bereich Darast (Markt Bad Grénenbach, Gemeinden Wolfertschwenden und
Woringen) wurde hoch (Stufe I) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand zum gréten Teil trocken
abgebaut. Das Gebiet Darast stellt wegen seiner GroRe und Machtigkeit der Vorkommen einen
besonders wichtigen Abbauschwerpunkt in der Region Donau-lller dar.

Im Rahmen der Abwagung wurden kleinere Flachen des Biotoppotenzials, Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), sowie kleinere Flachen des Erholungspotenzials und des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund der
Ausweisung als Vorranggebiet im Regionalplan von 1987 nicht bericksichtigt.

Eine Beschrankung auf Trockenabbau unter Berlcksichtigung eines Mindestabstandes zum
Grundwasser ist erforderlich. Bei der Rekultivierung missen Belange der Flugsicherheit beachtet
werden.

KS-UA-10
Die Abbauflache dieser sidlich von Kronburg (Gemeinde Kronburg) gelegenen Abbauflache wurde
gering (Stufe lll) bewertet.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials und des

Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht beriicksichtigt.
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KS-MM-1
Die Abbauwiirdigkeit dieser nordwestlich von Steinheim (Stadt Memmingen) gelegenen Flache wurde
hoch (Stufe I) bewertet. Nordlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (gering) nicht berticksichtigt. Bei der Rekultivierung missen Belange der Flugsicherheit beachtet
werden.

Begrindung zu 3.2.4.2

KS-GZ-6
Die Abbauwirdigkeit dieser stidwestlich von Riedheim (Stadt Leipheim) gelegenen Nassabbauflache
im Donautal wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Erholungspotenzials
der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht bertcksichtigt.

Als Ausgleich fiir den Verzicht auf das im Regionalplan von 1987 enthaltene und in einem 6kologisch
hoch sensiblen Bereich gelegene Vorbehaltsgebiet K/S 25 wurde hier seit Beginn der Arbeiten an der
Teilfortschreibung die Ausweisung eines Vorranggebietes ins Auge gefasst. Auch in einer
Besprechung mit Vertretern der Stadt Leipheim, des Wasserwirtschaftsamtes Krumbach und des
Regionalverbandes am 29.11.2000 im Rathaus Leipheim wurde dies im Grundsatz von allen
Beteiligten akzeptiert. Obwohl grundsatzlich die Absicht bestand, die im Umweltbericht zur
Strategischen Umweltpriifung mit der hochsten  Schutzwirdigkeitsstufe = bewerteten
wasserwirtschaftlichen Vorranggebiete vor einem weiteren Rohstoffabbau zu sichern, wurde in diesem
Falle an dem bisher gefundenen Kompromiss festgehalten, wobei jedoch das Gebiet sudlich der
Verbindungsstralle Weiltsingen — Leipheim zur Sicherung eines mit dem im derzeit giiltigen
Regionalplan ausgewiesenen Vorbehaltsgebiet K/S 25 vergleichbaren Flachenumgriffs, aber auch zur
Gewabhrleistung eines besseren Schutzes des direkt angrenzenden FFH-Vogelschutzgebietes als
Vorbehaltsgebiet dargestellt werden sollte.

Auf einen ausreichenden Abstand zwischen Waldrand und Abbaugebiet sowie auf Bodendenkmaler
ist zu achten.
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KS-GZ-7
Die Abbauwirdigkeit dieser nordlich von Burgau (Stadt Burgau und Gemeinde Dirrlauingen)
gelegenen Nassabbauflache wurde mittel (Stufe IlI) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt.

KS-Gz-8

Bei dieser norddstlich von Ichenhausen (Stadt Ichenhausen) gelegenen Flache wurden im Rahmen
der Abwagung Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe
Il (mittel) und kleinere Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il (mittel) nicht bertcksichtigt.

KS-Gz-9

Ostlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden
Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht
berucksichtigt.

KS-Gz-10
Die Abbauwirdigkeit dieser 6stlich von Schénenberg (Markt Burtenbach) gelegenen Nassabbauflache
wurde mittel (Stufe 11) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berlicksichtigt.

KS-GZ-11

Die Abbauwirdigkeit dieser sldlich von Thannhausen (Stadt Thannhausen) gelegenen
Nassabbauflache wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Nordlich und westlich dieses Gebietes wird bereits
Kies abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der

Schutzwurdigkeitsstufe 1l (gering) nicht berlicksichtigt.

KS-UA-11
Die Abbauwirdigkeit dieser nordwestlich von Kirchheim i. Schwaben (Markt Kirchheim i. Schwaben)
gelegenen Flache wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Hier wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden aufgrund der Bedeutung fiir die wirtschaftliche Standortsicherung
und der Zurickstellung der Bedenken der Regierung von Schwaben gegen einen Abbau im
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Wiesenbritergebiet Flachen des Biotoppotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe | (hoch) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berlcksichtigt. Auf
Bodendenkmaler ist zu achten.

KS-UA-12

Die Abbauwiirdigkeit dieser sidwestlich von Kirchheim i. Schwaben (Markt Kirchheim i. Schwaben)
gelegenen Flache wurde mittel (Stufe Il) bewertet. Stidostlich dieses Gebietes wird bereits Kies und
Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt. Auf Bodendenkmaler ist zu achten.

KS-UA-13

Die Abbauwirdigkeit dieser stdostlich von Rammingen (Gemeinde Rammingen) gelegenen
Abbauflache wurde hoch (Stufe 1) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies und
Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Land- und
Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht
bertcksichtigt. Auf einen ausreichenden Abstand zwischen Waldflachen und dem Abbaugebiet ist zu
achten. Das Abbaugebiet soll wiederverfiillt werden.

KS-UA-14
Die Abbauwirdigkeit dieser nérdlich von Bad Worishofen (Stadt Bad Warishofen) gelegenen Flache
wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Ostlich der Bahnlinie wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials, des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) sowie des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht beriicksichtigt.

KS-UA-15
Die Abbauwirdigkeit dieser nordostlich von Bad Woérishofen (Markt Tirkheim) gelegenen
Nassabbauflache wurde hoch (Stufe |) bewertet. Nordlich dieses Gebietes wird bereits Kies und Sand
abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Biotoppotenzials, des Erholungsspotenzials, des

biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials
jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht berlicksichtigt.
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KS-UA-16
Die Abbauwirdigkeit dieser sudlich von Erkheim (Markt Erkheim) gelegenen Trockenabbauflache
wurde mittel (Stufe 1) bewertet. In unmittelbarer Nachbarschaft wird bereits Kies und Sand abgebaut.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht bericksichtigt.
Auf Bodendenkmaler ist zu achten.

KS-UA-17

Die Abbauwirdigkeit im Bereich Darast (Markt Bad-Grénenbach) wurde hoch (Stufe 1) bewertet. Hier
wird bereits Kies und Sand abgebaut. Das Gebiet Darast stellt wegen seiner Gro3e und Machtigkeit
der Vorkommen einen besonders wichtigen Abbauschwerpunkt in der Region Donau-lller dar.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials sowie Flachen des
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) jeweils der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht
berucksichtigt. Eine Beschrankung auf Trockenabbau unter Berilicksichtigung eines Mindestabstandes
zum Grundwasser ist erforderlich.

KS-UA-18
Die Abbauwiirdigkeit dieser nérdlich von Heimertingen (Gemeinde Heimertingen) gelegenen Flache
wurde hoch (Stufe I) bewertet.

Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht berlcksichtigt.

KS-UA-19

Die Abbauwdurdigkeit dieser slidostlich von Fellheim (Gemeinden Fellheim und Niederrieden)
gelegenen Flache wurde hoch (Stufe |) bewertet. Im Rahmen der flachendeckenden Abwagung
wurden Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwiirdigkeitsstufe | (hoch)
und des Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) nicht bertcksichtigt.

Begrindung zu 3.2.4.3

TolLe-NU-1

Bei dieser nordlich von Witzighausen (Stadt Senden) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfiihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht bertcksichtigt. Im
Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen Bodendenkmaler beachtet werden.
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TolLe-NU-2

Bei dieser ostlich von Bellenberg (Gemeinde Bellenberg) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortsetzung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Teilflachen des
Biotoppotenzials und des Erholungspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) sowie Flachen des
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund der
Ausweisung als Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht bertcksichtigt. Im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens missen Bodendenkmaler beachtet werden.

TolLe-NU-3

Im Bereich dieser stidostlich von Bellenberg (Gemeinde Bellenberg und Stadt lllertissen) gelegenen
Flache wird noch nicht abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) sowie eine sehr kleine Flache
des Erholungspotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe | (hoch) aufgrund der Ausweisung als
Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht berlcksichtigt. Im Rahmen des
Genehmigungsverfahrens miissen Bodendenkmaler beachtet werden.

ToLe-NU-4

Bei dieser nordlich von Altenstadt (Markt Altenstadt) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortsetzung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Teilflachen des
Biotoppotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und Il (mittel) des Erholungspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe [l (mittel) und Flachen des biotischen Ertragspotenzials (Land- und
Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet
im Regionalplan von 1987 nicht bertcksichtigt.

TolLe-GZ-1

Bei dieser sltidwestlich von Offingen (Markt Offingen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des Biotoppotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berticksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens ist
auf einen ausreichenden Abstand zwischen Waldflachen und dem Abbaugebiet sowie auf
Bodendenkmaler zu achten.

TolLe-GZ-2

Bei dieser westlich von Burgau (Stadt Burgau) gelegenen Flache handelt es sich um die Fortfiihrung
eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) nicht bertcksichtigt.

602



TolLe-GZ-3

Bei dieser norddstlich von Ichenhausen (Stadt Ichenhausen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden kleine Flachen des
Biotoppotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), kleine Flachen des biotischen Ertragspotenzials
(Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) und Flachen des biotischen Ertragspotenzials
(Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht berticksichtigt.

TolLe-GZ-4
Bei dieser ostlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfiihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen

Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des
Erholungspotenzials, des biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) und des
Grundwasserdargebotspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe 11l (gering) nicht bericksichtigt. Im

Rahmen des Genehmigungsverfahrens miissen Bodendenkmaler beachtet werden.

TolLe-UA-1

Im Bereich dieser westlich von Traunried (Gemeinde Ettringen) gelegenen Flache wird bereits
abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufen | (hoch) und Il (mittel) sowie des biotischen Ertragspotenzials (Land- und
Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im
Regionalplan von 1987 nicht berlicksichtigt.

TolLe-UA-2

Bei dieser westlich von Klosterbeuren (Markt Babenhausen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwurdigkeitsstufe Il (mittel) und Il (gering) und des
Erholungspotenzials und des Grundwasserdargebotspotenzials jeweils der Schutzwiirdigkeitsstufe Il
(gering) nicht berticksichtigt.

TolLe-UA-3

Bei dieser sudlich von Kronburg (Gemeinde Kronburg) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Biotoppotenzials und des Erholungspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (gering) nicht bertcksichtigt. Im Rahmen des Genehmigungsverfahrens
mussen Bodendenkmaler beachtet werden.
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Begrindung zu 3.2.4.4

TolLe-NU-5

Bei dieser 6stlich von Biberberg (Gemeinde Pfaffenhofen a.d. Roth) gelegenen Flache handelt es sich
um die Fortsetzung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des
biotischen Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe I (mittel) und des
Erholungspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht bewertet.

TolLe-GZ-5

Bei dieser westlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfiihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des
Erholungspotenzials der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) nicht berticksichtigt.

To-Le-GZ-6

Bei dieser stidwestlich von Autenried (Stadt Ichenhausen) gelegenen Flache handelt es sich um die
Fortfihrung eines bestehenden Abbaus. Im Rahmen der Abwagung wurden sehr kleine Flachen des
biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) und Flachen des Grundwasserdargebotspotenzials der
Schutzwurdigkeitsstufe | (hoch), des biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe Il (mittel) und des Erholungspotenzials sowie des biotischen Ertragspotenzials
(Forstwirtschaft) jeweils der Schutzwiirdigkeitsstufe Il (gering) auch aufgrund der Ausweisung als
Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht berilicksichtigt.

TolLe-GZ-7

Im Bereich dieser 6stlich von Burtenbach (Markt Burtenbach) gelegenen Flache wird noch nicht
abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) nicht berlcksichtigt. Im Rahmen der Rekultivierung ist eine
Teilverfillung der Abbaustelle sinnvoll.

TolLe-GZ-8

Im Bereich dieser stiddstlich von Balzhausen (Gemeinde Balzhausen) gelegenen Flache wird noch
nicht abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden Flachen des Erholungspotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch) und des biotischen Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der
Schutzwirdigkeitsstufe 1l (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorranggebiet im Regionalplan von
1987 nicht bericksichtigt.
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ToLe-UA-4

Im Bereich dieser stidostlich von Markt Wald (Markt Markt Wald) gelegenen Flache wird noch nicht
abgebaut. Im Rahmen der Abwagung wurden kleine Flachen des Biotoppotenzials der
Schutzwirdigkeitsstufe | (hoch), Flachen des Erholungspotenzials und kleine Flachen des biotischen
Ertragspotenzials (Forstwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe 11 (mittel) sowie des biotischen
Ertragspotenzials (Landwirtschaft) der Schutzwirdigkeitsstufe Il (gering) aufgrund der Ausweisung
als Vorranggebiet im Regionalplan von 1987 nicht berlicksichtigt.

Begrindung zu 3.2.4.5

Be-GZ-1

Bei dieser auf der Gemarkung der Stadt Thannhausen liegenden Flache handelt es sich um ein in der
Bundesrepublik seltenes Bentonitvorkommen. Hier wurde bereits abgebaut. Im Rahmen der
Abwagung wurden zum Teil Flachen des Erholungspotenzials der Schutzwiirdigkeitsstufe | (hoch) und
Il (mittel) und des biotischen Ertragspotenzials (Land- und Forstwirtschaft) der Schutzwiirdigkeitsstufe
Il (mittel) aufgrund der Ausweisung als Vorbehaltsgebiet im Regionalplan von 1987 nicht
bertcksichtigt.

In diesem umfangreichen und nur grob abgegrenzten Gebiet kommt ein eventueller Abbau nur in
Teilflachen in Frage. Da es sich hier um ein landschaftlich empfindliches Gebiet innerhalb des
Naturparks ,Augsburg — Westliche Walder“ handelt, sollte ein mdglichst landschaftsschonender Abbau
bei weitgehender Erhaltung der 6kologisch wertvollen Waldflachen mit entsprechender Rekultivierung
erfolgen. AuRerdem kommt es darauf an, die hier vorhandenen Wasserquellen zu erhalten.
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3.25 Z Der Abbau von Bodenschatzen sowie die nachfolgende
Rekultivierung sollen nach einem Gesamtkonzept fur das einzelne
Abbaugebiet vorgenommen  werden. Auf die Erstellung
landschaftspflegerischer Begleitplane soll unter Einbeziehung des
Rekultivierungskonzeptes fir die Region Donau-lller hingewirkt
werden.

Z  Bei allen AbbaumalRnahmen soll unter Berlcksichtigung der fachlichen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkte auf die vollstdndige Ausbeutung
der Lagerstatten bis zur gro3tmoglichen Abbautiefe hingewirkt
werden.

Z Als Ausgleich fur die 0©kologischen Beeintrachtigungen soll ein
angemessenes Biotoppotenzial fur den Naturhaushalt bereitgestellt
werden. Die Bodenfunktionen sollen wiederhergestellt werden.

Begrindung zu 3.2.5: Die Festlegung von Einzelheiten des Rohstoffabbaus obliegt dem
Genehmigungsverfahren. Dabei ist sicherzustellen, dass der Abbau und die nachfolgende
Rekultivierung nach einem Gesamtkonzept erfolgen. Nur dadurch ist es mdglich, die negativen
Auswirkungen so gering wie méglich zu halten.

Die wichtigste Voraussetzung fiur eine effektive Rekultivierung ist die frihzeitige Festlegung einer
moglichst konfliktfreien und umweltvertraglichen Nachfolgenutzung, weil die beiden im Rahmen der
Rekultivierung durchzufihrenden MaRnahmengruppen der Reliefausformung, die wahrend der
eigentlichen Abbautétigkeit erfolgt, und die der abschlieBenden landschaftsbaulichen MaRnahmen nur
dann optimal zu verwirklichen sind, wenn bereits vor Abbaubeginn die Nachfolgenutzungen bekannt
sind. Nur so kénnen die Abbauart und die landschaftsbaulichen MaRnahmen aufeinander abgestimmt
werden, also der Bodenabbau auf die vertraglichste Nachfolgenutzung eingestellt und das
angestrebte Ziel mit mdglichst geringem technischen und finanziellen Aufwand realisiert werden. Dazu
soll jedes Einzelvorhaben in ein auf regionaler Ebene entwickeltes Gesamtkonzept eingebunden
werden, das von der Geschéftsstelle des Regionalverbandes erarbeitet worden ist.?

Diese Rekultivierungskonzeption enthélt ein regionsspezifisches Methodeninstrumentarium, das zur
Findung umweltvertraglicher Nachfolgenutzungen beitragen kann. Die in der Rekul-
tivierungskonzeption fur die Region Donau-lller entwickelte Methode erlaubt eine Auswahl aus einer
Vielzahl mdglicher Nachfolgenutzungen fur oberflachennahe Abbaustellen unter Einbeziehung
regionaler und oOkologischer Gesichtspunkte. Dabei werden u.a. das Ergebnis einer Prifung der

2 . . . . .
Regionalverband Donau-lller, Konzeption zur Rekultivierung der oberflachennahen Rohstoffabbaustellen in der Region Donau-lller unter
Einbeziehung einer Umweltvertréaglichkeitsprifung, Neu-Uim 1990
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gegenseitigen Beeintrachtigung von Nachfolgenutzungen sowie die Anspriiche an eine SUP bzw. Plan-
UVP berticksichtigt (vgl. HAUVP, 5085, 2.2.2.2).

Um einerseits eine ausreichende Versorgung mit Rohstoffen sicherzustellen und andererseits den
Flachenanspruch bei Abbauvorhaben méglichst gering zu halten, sind die Lagerstatten vollstandig
auszubeuten. Dies ist, wie auch ein haushalterischer und sparsamer Umgang mit den erschlossenen
Rohstoffen, ein wesentlicher Aspekt der Nachhaltigkeit.

Im Hinblick auf die Erhaltung der 6kologischen Vielfalt von Flora und Fauna und einer Erganzung des
regionalen Biotopverbundes sind Ausgleichsflachen fir die Anpflanzung von Feldgehdlzen, Feldrainen
oder Baum- und Buschgruppen sowie in Teilbereichen fiir die Entwicklung von Trocken- und
Feuchtstandorten sowie Sukzessionsflachen vorzusehen. Die Rekultivierung von Abbaustellen hat
daruber hinaus zu gewabhrleisten, dass die Bodenfunktionen (insbesondere auch die abiotischen)
grundsatzlich vollstdndig (auler bei Nassauskiesung) und nach dem Stand der Technik
wiederhergestellt werden. Dies gilt insbesondere bei Bdden mit hoher bis sehr hoher
Leistungsfahigkeit. Dadurch kann auch ein wesentlicher Beitrag zum Grundwasserschutz sowie zur
land- und forstwirtschaftlichern Nutzung geleistet werden.

3.2.6 Z Die im Nassabbau ausgebeuteten Flachen sollen aufgrund der kaum
auszuschliefenden Risiken fur das Grundwasser in der Regel nicht
verfullt werden.

Z Als Nachfolgenutzung sollen in der Regel Landschafts- oder
Erholungsseen geschaffen werden. Dabei soll insbesondere in den
Vorrang- und Vorbehaltsgebieten: KS-ADK-1 bis KS-ADK-5 ; KS-
BC-21, und KS-NU-1 , KS-GZ-7, KS-GZ-10, KS-GZ-4; KS-UA-1 bis
3; KS-UA-7 bis 8; KS-UA-11 bis 12; KS-UA-16 bis 17; ein hoher
Biotopanteil  gesichert werden. In den Vorrang- und
Vorbehaltsgebieten fur den Abbau von Ton bzw. Lehm sollen
Artenschutzmafnahmen fir Amphibien durchgefihrt werden.

Z Die zusatzliche Nachfolgenutzung Baden und/oder extensiver
Bootssport soll in den Vorrang- und Vorbehaltsgebieten: KS-ADK-1
und KS-ADK-4; KS-BC-21; KS-GZ-3 oder 4; KS-GZ-7, KS-GZ-10,
KS-UA-8 angestrebt werden.
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Begrindung zu 3.2.6: Aufgrund der Gefahr von Grundwasserverunreinigungen ist die
Verflllung von Kiesnassabbauflachen nicht zu vertreten, denn nach den bisherigen Erfahrungen steht
geeignetes inertes Verfllimaterial kaum in ausreichenden Mengen zur Verfigung. Auch eine
lickenlose Kontrolle des einzubringenden Materials ist kaum moglich. Deshalb soll in diesen Fallen
mit der Gestaltung von Landschaftsseen die 0kologische Vielfalt erhéht und den Freizeitbedirfnissen
der Bevolkerung entsprochen werden, wobei Larmemissionen durch Fahrverkehr und Badende zu
bertcksichtigen sind. Zudem ist auf einen Uberdurchschnittlichen Anteil der neuen Gewasser an
Ausgleichsflachen fir die Biotopentwicklung und als Lebensraum fir die Pflanzen- und Tierwelt
hinzuwirken. Im  Hinblick auf nahere Einzelheiten wird auf die oben genannte
Rekultivierungskonzeption hingewiesen.

3.2.7 Z  Zur Rekultivierung der im Trockenabbau ausgebeuteten und im
Bereich besonders schutzwirdiger ~ Grundwasservorkommen
gelegenen Vorrang- und Vorbehaltsgebiete KS-BC-5, 10, 18, 28 und
KS-UA-9 soll eine Teilverfullung mit ortsfremdem Material
unterbleiben.

Z Bei den anderen Vorrang- und Vorbehaltsgebieten soll nach dem
Trockenabbau eine  Wiederverfullung oder eine Teilverfillung mit
grundwasserunschadlichem Material erfolgen.

Z Insgesamt soll eine Gelandemodellierung mit Wiederherstellung
schitzender Deckschichten bei Schaffung eines angemessenen
Biotopanteils sowie einer der ursprunglichen land- oder
forstwirtschaftlichen Nutzung entsprechenden Nachfolgenutzung
angestrebt werden. Zur Wiederherstellung der Deckschichten sind
die ursprunglich vorhandenen Oberbodenmaterialien bevorzugt
einzusetzen.

Begrindung zu 3.2.7: Befindet sich eine Trockenabbaustelle im Bereich besonders
schutzwirdiger Grundwasservorkommen, ist eine Verflillung nur mit dem Abraum der Lagerstatte oder
mit den unverwertbaren Lagerstattenanteilen akzeptabel. Eine Wiederverfullung mit ortsfremdem
Material ist hier aufgrund der nicht zu garantierenden Kontrolle des Verfullmaterials aus
wasserwirtschaftlichen Grinden nicht vertretbar. Da nach dem Abbau meist nur noch eine
geringmachtige, keine ausreichende Schutzfunktion des darunter liegenden Grundwassers
gewahrleistende Deckschicht verbleibt, kommt hier nur eine extensive Nachfolgenutzung in Frage, bei
der keine Schadstoffe ins Grundwasser gelangen kdnnen.

608



Ansonsten ist beim Trockenabbau eine Wiederverfiillung oder zumindest eine Teilverfillung mit
grundwasserunschadlichem Material sinnvoll, um das Erscheinungsbild der gewachsenen
Kulturlandschaft nicht nachhaltig zu beeintrachtigen. Im Gbrigen ist auch hier auf einen angemessenen
Anteil an Ausgleichsflachen fiir die Biotopentwicklung und als Lebensraum fir die Pflanzen- und
Tierwelt hinzuwirken.

Steinbriiche sind oft nur sehr schwer zu rekultivieren. Deshalb sollte vor allem hier von vornherein der
Abbau unter besonderer Bericksichtigung der Nachfolgenutzung vorgenommen werden. Dabei sollte
nicht nur auf eine bessere Losung nach, sondern auch wahrend des Abbaus Wert gelegt werden,
indem zum Beispiel Abbau und Rekultivierung in Abschnitten vorzunehmen sind und bestimmte
Landschaftsteile wie HangfiiRe als Sichtschutzwalle vom Abbau ausgenommen bleiben.

Bisher sind vor allem Ansatze zur Rekultivierung fiir eine anschlieende land- oder forstwirtschaftliche
Nutzung vielfaltig erprobt. Eine Reihe anderer Moglichkeiten der Rekultivierung fand im Rahmen der
bereits erwahnten regionalen Rekultivierungskonzeption besondere Beachtung. Zur weiteren
Konkretisierung der Rekultivierungsziele wird auf diese Konzeption verwiesen.

Erganzend wird darauf hingewiesen, dass nach § 3 des Raumordnungsgesetzes in den
Regionalplanen die Moglichkeit besteht, nach verbindlichen Zielen (Z) und Grundsatzen (G) zu
unterscheiden. Der vorliegende Entwurf nimmt diese Differenzierung auf. Dabei sind

Ziele der Raumordnung (2)

sverbindliche Vorgaben in Form von raumlich und sachlich bestimmten oder bestimmbaren, vom
Trager der Landes- oder Regionalplanung abschliefend abgewogenen textlichen oder zeichnerischen
Festlegungen in Raumordnungsplanen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums.*

Grundsatze der Raumordnung (G)

»allgemeine Aussagen zur Entwicklung, Ordnung und Sicherung des Raums ... als Vorgaben fir
nachfolgende Abwagungs- oder Ermessensentscheidungen.®
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	Anhang 19 Teilfortschreibung des Regionalplans der Region Donau-Iller zur Gewinnung und Sicherung von Bodenschätzen



